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§ 1 Abs. 1: § 1 Abs. 1: 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für alle in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zu einer Gemeinde (einschließlich der Städte mit eigenem Statut) stehenden 
Bediensteten – im folgenden als Gemeindebeamte bezeichnet – sowie deren 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für alle in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zu einer Gemeinde (einschließlich der Städte mit eigenem Statut) stehenden 
Bediensteten – im folgenden als Gemeindebeamte bezeichnet –, sowie deren 
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Hinterbliebenen und Angehörigen und regelt das Dienstverhältnis 
einschließlich des Disziplinarrechtes, sofern nicht gesetzliche 
Sondervorschriften bestehen. 
 

Hinterbliebenen und Angehörigen und regelt das Dienstverhältnis 
einschließlich des Disziplinarrechtes, sofern nicht gesetzliche 
Sondervorschriften bestehen. Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse nach 
diesem Gesetz können nach Ablauf des 31. Dezember 2024 nur mehr mit 
Personen im Gemeindewachdienst (Dienstzweige Nr. 88, 89 und 90 nach der 
Anlage 1a und Verwendungszweig Gemeindewachdienst, Tätigkeitsprofile 5.1. 
und 5.2. der Anlage 1 des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 (NÖ 
GBedG 2025) begründet werden. 
 

§ 1 Abs. 2: § 1 Abs. 2: 

 
(2)Auf die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu einer Gemeinde 
stehenden Lehrer an einer von dieser erhaltenen Privatschule sind die 
Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 und des 
Gehaltsgesetzes 1956 mit Ausnahme der pensionsrechtlichen Bestimmungen 
sinngemäß anzuwenden, sofern im folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

 
(2)Auf die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu einer Gemeinde 
stehenden Lehrer an einer von dieser erhaltenen Privatschule sind die 
Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetz1979, BGBl. Nr. 333/1979 
i.d.F. BGBl. I Nr. 210/2013 und des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54/1956 
i.d.F. BGBl. I Nr. 211/2013, mit Ausnahme der pensionsrechtlichen 
Bestimmungen sinngemäß anzuwenden, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. 
 

§ 2 Abs. 5: § 2 Abs. 5: 

  
(5) Die Gestaltung des Dienstpostenplanes hat entsprechend den 
Bestimmungen des § 6 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 
2025) und der gemäß § 117 Abs. 2 NÖ GBedG 2025 zu erlassenden 
Verordnung zu erfolgen. 
 

§ 2a: § 2a: 

  
§ 2a 

Personalverzeichnis 
 
Hinsichtlich der Führung eines Personalverzeichnisses gelten die 
Bestimmungen des § 8 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 
2025). 
 

§ 4 Abs. 3 lit. h: § 4 Abs. 3 lit. h: 

 
(3)Nachstehende Zeiträume sind, soweit sie nach dem 30. Juni des Jahres, in 
dem nach der Aufnahme in die erste Schulstufe neun Schuljahre absolviert 

 
(3)Nachstehende Zeiträume sind, soweit sie nach dem 30. Juni des Jahres, in 
dem nach der Aufnahme in die erste Schulstufe neun Schuljahre absolviert 



- 3 - 

worden sind oder worden wären, zu berücksichtigen, wobei eine mehrfache 
Berücksichtigung desselben Zeitraumes ausgeschlossen ist: 
a) ..... 
..... 
h) die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer Fachhochschule nach 
dem Fachhochschul-Studiengesetz, das für den Gemeindebeamten in der 
Verwendungsgruppe VII Ernennungserfordernis gewesen ist, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums. 

worden sind oder worden wären, zu berücksichtigen, wobei eine mehrfache 
Berücksichtigung desselben Zeitraumes ausgeschlossen ist: 
a) ..... 
..... 
h) die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer Fachhochschule nach 
dem Fachhochschulgesetz, das für den Gemeindebeamten in der 
Verwendungsgruppe VII Ernennungserfordernis gewesen ist, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums. 
 

§ 5 Abs. 1: § 5 Abs. 1: 

 
(1) Als Gemeindebeamter darf nur aufgenommen werden, wer nachweisen 
kann: 

1. ein Lebensalter von mindestens 19 Jahren und höchstens 40 Jahren, für 
Gemeindewachebeamte jedoch von höchstens 30 Jahren; 
2.  a) bei Verwendungen gemäß § 9 Abs. 1 die österreichische 
     Staatsbürgerschaft; 

b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft 
oder die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates oder 
eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines 
Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration die selben 
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat; 

3. die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift, in dem für die 
Verwendung erforderlichen Ausmaß; 
4. die zur Erfüllung der Dienstobliegenheiten erforderliche körperliche und 
geistige Fähigkeit, die durch ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen ist; 
5. ein der Aufnahme vorangegangenes Dienstverhältnis zu einer 
Gebietskörperschaft von mindestens einem Jahr; 
6. die erfolgreiche Ablegung der gemäß §§ 98 und 110 für die Erlangung 
des Dienstpostens erforderlichen Dienstprüfung; 
7. ein einwandfreies Vorleben, wobei die Dienstbehörde ermächtigt ist, vor 
dem erstmaligen Einsatz von Gemeindebeamten in Einrichtungen zur 
Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen 
Auskünfte gemäß § 9a Abs. 2 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl. Nr. 
277/1968, einzuholen. Strafregisterauskünfte sind nach ihrer Überprüfung 
unverzüglich zu löschen. 
 

 
(1) Als Gemeindebeamter darf nur aufgenommen werden, wer nachweisen 
kann: 

1. ein Lebensalter von mindestens 19 Jahren und höchstens 40 Jahren, für 
Gemeindewachebeamte jedoch von höchstens 30 Jahren; 
2.  a) bei Verwendung im Gemeindewachdienst die österreichische 
     Staatsbürgerschaft; 

b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft 
oder die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates oder 
eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines 
Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration die selben 
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat; 

3. die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift, in dem für die 
Verwendung erforderlichen Ausmaß; 
4. die zur Erfüllung der Dienstobliegenheiten erforderliche körperliche und 
geistige Fähigkeit, die durch ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen ist; 
5. ein der Aufnahme vorangegangenes Dienstverhältnis zu einer 
Gebietskörperschaft von mindestens einem Jahr; 
6. die erfolgreiche Ablegung der gemäß §§ 98 und 110 für die Erlangung 
des Dienstpostens erforderlichen Dienstprüfung; 
7. ein einwandfreies Vorleben, wobei die Dienstbehörde ermächtigt ist, vor 
dem erstmaligen Einsatz von Gemeindebeamten in Einrichtungen zur 
Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen 
Auskünfte gemäß § 9a Abs. 2 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl. Nr. 
277/1968, einzuholen. Strafregisterauskünfte sind nach ihrer Überprüfung 
unverzüglich zu löschen. 
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§ 6 Abs. 1 lit. a Z 1 und b Z 2: § 6 Abs. 1 lit. a Z 1 und b Z 2: 

 
(1) Für die Ernennung auf einen freien Dienstposten sind, abgesehen von den 
erforderlichen Dienstprüfungen, in den einzelnen Verwendungsgruppen noch 
vorausgesetzt: 

a) für die Verwendungsgruppe VII (Höherer Dienst) eine der Verwendung 
entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung. Diese ist nachzuweisen 
durch: 

1. den Erwerb eines Diplom-, Master- oder Doktorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 oder 

2. den Erwerb eines akademischen Grades gemäß § 6 Abs. 2 des 
Fachhochschul-Studiengesetzes aufgrund des Abschlusses eines 
Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges. 

b) für die Verwendungsgruppe VI (Gehobener Dienst) 
1. die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule. 

Als Reifeprüfung gilt auch das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit 
oder die abgelegte Berufsreifeprüfung nach dem Bundesgesetz über 
die Berufsreifeprüfung. Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
wird durch eine abgeschlossene Hochschulausbildung, die aufgrund 
einer Studienberechtigungsprüfung nach dem 
Studienberechtigungsgesetz, BGBl. I Nr. 292/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 
136/2001 oder nach § 64a des Universitätsgesetzes 2002 erfolgte, 
oder durch den Abschluss der für einen Fachhochschul-Studiengang 
vorgeschriebenen Studien und Prüfungen im Sinne des § 5 des 
Fachhochschul- Studiengesetzes ersetzt. 

2. Das Erfordernis der Z 1 wird durch die erfolgreiche Ablegung der 
Beamten-Aufstiegsprüfung im Sinne der Anlage 1, Punkt 2.13, BDG 
1979 ersetzt, wenn der Beamte außerdem nach der Vollendung des 
18. Lebensjahres vier Jahre im Gemeindedienst 

- als leitender Gemeindebeamter, 
- als Leiter oder stellvertretender Leiter einer Abteilung, eines 

Amtes oder Referates, 
- als Leiter einer wirtschaftlichen Gemeindeunternehmung oder 
- auf einem mit den genannten Dienstposten vergleichbaren 

Dienstposten (z. B. Stellvertreter eines Leiters) zurückgelegt hat. 

 
(1) Für die Ernennung auf einen freien Dienstposten sind, abgesehen von den 
erforderlichen Dienstprüfungen, in den einzelnen Verwendungsgruppen noch 
vorausgesetzt: 

a) für die Verwendungsgruppe VII (Höherer Dienst) eine der Verwendung 
entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung. Diese ist nachzuweisen 
durch: 

1. den Erwerb eines Diplom-, Master- oder Doktorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 oder 

2. den Erwerb eines akademischen Grades gemäß § 6 Abs. 2 des 
Fachhochschulgesetzes aufgrund des Abschlusses eines 
Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges. 

b) für die Verwendungsgruppe VI (Gehobener Dienst) 
1. die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule. 

Als Reifeprüfung gilt auch das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit 
oder die abgelegte Berufsreifeprüfung nach dem Bundesgesetz über 
die Berufsreifeprüfung. Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
wird durch eine abgeschlossene Hochschulausbildung, die aufgrund 
einer Studienberechtigungsprüfung nach dem 
Studienberechtigungsgesetz, BGBl. I Nr. 292/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 
136/2001 oder nach § 64a des Universitätsgesetzes 2002 erfolgte, 
oder durch den Abschluss der für einen Fachhochschul-Studiengang 
vorgeschriebenen Studien und Prüfungen im Sinne des § 5 des 
Fachhochschulgesetzes ersetzt. 

2. Das Erfordernis der Z 1 wird durch die erfolgreiche Ablegung der 
Beamten-Aufstiegsprüfung im Sinne der Anlage 1, Punkt 2.13 
Beamten-Dienstrechtsgesetz1979, BGBl. Nr. 333/1979 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 129/2008, ersetzt, wenn der Beamte außerdem nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres vier Jahre im Gemeindedienst 

- als leitender Gemeindebeamter, 
- als Leiter oder stellvertretender Leiter einer Abteilung, eines Amtes 

oder Referates, 
- als Leiter einer wirtschaftlichen Gemeindeunternehmung oder 
- auf einem mit den genannten Dienstposten vergleichbaren 
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 Dienstposten (z. B. Stellvertreter eines Leiters) zurückgelegt hat. 

§ 9: § 9: 

 
§ 9 

Aufnahmehindernisse 
 

(1) Verwendungen, die ein Verhältnis besonderer Verbundenheit zu 
Österreich voraussetzen, das nur von Personen mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft erwartet werden kann, sind ausschließlich Beamten mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft zuzuweisen. Solche Verwendungen sind 
insbesondere jene, die 

1. die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme an der Besorgung 
hoheitlicher Aufgaben und 
2. die Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staates beinhalten. 

 
(2) Ehegatten, Verwandte in gerader Linie, Seitenverwandte bis zum zweiten 
Grade, die im gleichen Grade Verschwägerten sowie Wahlverwandte dürfen 
nicht derart im Gemeindedienst aufgenommen werden, daß der eine dem 
anderen dienstlich unmittelbar untergeordnet wird oder dessen Kontrolle 
unterliegt. Wird dieses Hindernis erst nach der Aufnahme begründet, so ist 
womöglich durch entsprechende Versetzung (§ 29 Abs. 2) innerhalb des 
Dienstbereiches abzuhelfen. 
 

 
§ 9 

Aufnahmehindernisse 
 

(1) Verwendungen, die ein Verhältnis besonderer Verbundenheit zu Österreich 
voraussetzen, das nur von Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft 
erwartet werden kann, sind ausschließlich Beamten mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft zuzuweisen. Solche Verwendungen sind insbesondere 
jene, die 

1. die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme an der Besorgung hoheitlicher 
Aufgaben und 
2. die Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staates beinhalten. 

 
(2) Ehegatten, Verwandte in gerader Linie, Seitenverwandte bis zum zweiten 
Grade, die im gleichen Grade Verschwägerten sowie Wahlverwandte dürfen 
nicht derart im Gemeindedienst aufgenommen werden, daß der eine dem 
anderen dienstlich unmittelbar untergeordnet wird oder dessen Kontrolle 
unterliegt. Wird dieses Hindernis erst nach der Aufnahme begründet, so ist 
womöglich durch entsprechende Versetzung (§ 29 Abs. 2) innerhalb des 
Dienstbereiches abzuhelfen. 
 

§ 9a: § 9a: 

 § 9a 
Personalakt und Informationspflicht 

 
(1) Hinsichtlich der Führung des Personalakts gilt § 9 NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025). 
 
(2) Die Gemeindebeamten sind  
1. über Aus- und Weiterbildungen, die vom Dienstgeber bereitzustellen sind, 
2. über das Ausmaß des Erholungsurlaubes für jedes Urlaubsjahr und 
3. über die Identität des Sozialversicherungsträgers 
in Kenntnis zu setzen. Diese Informationen können auch in Form eines 
Hinweises auf die Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen bereitgestellt werden. 
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§ 24 Abs. 1: § 24 Abs. 1: 

 
§ 24 

Auflösung des Dienstverhältnisses 
 
(1) Das Dienstverhältnis des Gemeindebeamten wird aufgelöst durch: 
1. Tod 
2.  a) bei Verwendung gemäß § 9 Abs. 1: 

Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft 
b) bei sonstigen Verwendungen: 

aa) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn nicht die 
Staatsangehörigkeit eines vom § 5 Abs. 1 erfaßten Landes gegeben ist 
bb) Verlust der Staatsangehörigkeit eines vom § 5 Abs. 1 erfaßten 
Landes, wenn nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen vom § 5 
Abs. 1 erfaßten Landes oder die österreichische Staatsbürgerschaft 
gegeben ist 

3. Austritt (§ 25) 
4. die Ausscheidung (§ 26) 
5. die Entlassung (§ 27) 
6. Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zu einer 
anderen Gebietskörperschaft oder einem Gemeindeverband. 
 

 
§ 24 

Auflösung des Dienstverhältnisses 
 
(1) Das Dienstverhältnis des Gemeindebeamten wird aufgelöst durch: 
1. Tod 
2.  a) bei Verwendung im Gemeindewachdienst: 

Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft 
b) bei sonstigen Verwendungen: 

aa) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn nicht die 
Staatsangehörigkeit eines vom § 5 Abs. 1 erfaßten Landes gegeben ist 
bb) Verlust der Staatsangehörigkeit eines vom § 5 Abs. 1 erfaßten 
Landes, wenn nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen vom § 5 
Abs. 1 erfaßten Landes oder die österreichische Staatsbürgerschaft 
gegeben ist 

3. Austritt (§ 25) 
4. die Ausscheidung (§ 26) 
5. die Entlassung (§ 27) 
6. Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zu einer 
anderen Gebietskörperschaft oder einem Gemeindeverband. 

 

§ 28 Abs. 1: § 28 Abs. 1: 

 
(1) Der Gemeindebeamte hat seine Verpflichtungserklärung unverbrüchlich 
einzuhalten und den mit seiner Stelle verbundenen geschäftlichen 
Verpflichtungen in ihrem ganzen Inhalte und Umfange nach bestem Wissen, 
mit voller Kraft und anhaltendem Fleiße sowie mit vollster Unparteilichkeit zu 
obliegen. Hiebei ist er an die bestehenden Gesetze, Verordnungen, Dienst- 
und sonstigen einschlägigen Vorschriften gebunden. 
 

 
(1) Der Gemeindebeamte hat seine Verpflichtungserklärung unverbrüchlich 
einzuhalten und den mit seiner Stelle verbundenen geschäftlichen 
Verpflichtungen in ihrem ganzen Inhalte und Umfange nach bestem Wissen, 
mit voller Kraft und anhaltendem Fleiße sowie mit vollster Unparteilichkeit zu 
obliegen. Hiebei ist er an die bestehenden Gesetze, Verordnungen, Dienst- 
und sonstigen einschlägigen Vorschriften gebunden. Die §§ 18 und 20 NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) sind anzuwenden. 
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§ 32 Abs. 1: § 32 Abs. 1: 

 
(1) Dienstzeit ist die Zeit der Dienststunden, der Überstunden und des 
Bereitschaftsdienstes (Abs. 6), während derer der Gemeindebeamte 
verpflichtet ist, seiner dienstlichen Tätigkeit nachzugehen. 
 

 
(1) Dienstzeit ist die Zeit der Dienststunden, der Ruhepausen (§ 32c), der 
Überstunden und des Bereitschaftsdienstes (Abs. 6), während derer der 
Gemeindebeamte verpflichtet ist, seiner dienstlichen Tätigkeit nachzugehen. 
 

§ 32 Abs. 8 und 9: § 32 Abs. 8 und 9: 

  
(8) Mehrleistungen liegen vor, wenn über schriftliche Anordnung (§ 32i Abs. 1) 
oder aufgrund eines der schriftlichen Anordnung gleichzuhaltenden Umstandes 
(§ 32i Abs. 2) über die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden hinaus 
Dienst zu versehen ist. Bei Gleitzeit liegen Mehrleistungen vor, wenn über 
schriftliche Anordnung oder aufgrund eines der schriftlichen Anordnung 
gleichzuhaltenden Umstandes die Solldienstzeit (fiktive Normaldienstzeit) 
überschritten wird. 
 
(9) Mehrdienstleistungen liegen vor, wenn durch Mehrleistung (Abs. 8) eine 
Überschreitung der regelmäßigen Wochendienstzeit (§ 32a Abs. 1) eintritt oder 
Mehrleistung an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen erbracht wird. Bei 
Gleitzeit liegen Mehrdienstleistungen vor, wenn durch Mehrleistung die 
Tagesdienstzeit von zehn Stunden überschritten wird oder die Mehrleistung 
außerhalb des Gleitzeitrahmens (Rahmenzeit) oder an Samstagen, Sonntagen 
oder Feiertagen erbracht wird. 
 

§ 32a Abs. 1: § 32a Abs. 1: 

 
(1) Das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit ist vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat), nach Maßgabe der 
Erfordernisse des Dienstes festzusetzen und darf 40 Stunden nicht 
übersteigen. 
 

 
(1) Das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit ist vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat), nach Maßgabe der 
Erfordernisse des Dienstes festzusetzen und darf 40 Stunden nicht 
übersteigen. Solange vom Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: vom 
Stadtsenat) keine Wochendienstzeit festgesetzt wird, beträgt die regelmäßige 
Wochendienstzeit 40 Stunden. 
 

§ 32a Abs. 4: § 32a Abs. 4: 

 
(4) Der Gemeindebeamte hat auf Anordnung über die regelmäßige 
Wochendienstzeit hinaus Dienst zu versehen. Überstunden sind im Sinne des 

 
(4) Im Interesse des Dienstes oder zur Erreichung einer längeren Freizeit kann 
die Dienstzeit in einzelnen Wochen eines Durchrechnungszeitraums von bis zu 
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§ 46 Abs. 1 entweder durch Freizeit auszugleichen oder abzugelten. 
 

52 Wochen flexibel aufgeteilt werden, wenn sie innerhalb dieses Zeitraums im 
Durchschnitt die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden nicht überschreitet. Eine 
flexible innerdienstliche Dienstzeitregelung ist für einzelne Arbeitsbereiche 
entsprechend den Erfordernissen festzulegen, wobei insbesondere der 
Dienstzeitrahmen, die fiktive Normaldienstzeit, Anwesenheitspflichten, die 
Länge der Durchrechnungszeiträume, Übertrag, Verfall, Abbau und Ausgleich 
von zeitlichen Mehrleistungen sowie die (finanzielle) Bewertung der erbrachten 
Zeiten und Dienste zu regeln sind, wobei hierüber mit der Personalvertretung 
Verhandlungen zu führen sind und eine Vereinbarung anzustreben ist. 
 

§ 32d: § 32d: 

 
Nach Beendigung der Tagesdienstzeit ist dem Gemeindebeamten eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren. 

 
Nach Beendigung der Tagesdienstzeit ist dem Gemeindebeamten eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren. Wird im 
Rahmen der Rufbereitschaft (§ 32 Abs. 7) Dienstleistung erbracht, kann die 
tägliche Ruhezeit unterbrochen werden, wenn innerhalb von zwei Wochen eine 
andere tägliche Ruhezeit um den Zeitraum der Unterbrechung verlängert wird. 
Ein Teil der Ruhezeit muss mindestens acht Stunden betragen. 
 

§ 32e Abs. 1: § 32e Abs. 1: 

(1) Dem Gemeindebeamten ist eine ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit 
(Wochenruhezeit) von mindestens 35 Stunden einschließlich der täglichen 
Ruhezeit zu gewähren. Diese Wochenruhezeit schließt grundsätzlich den 
Sonntag ein, ist dies aus wichtigen dienstlichen Gründen aber nicht möglich, 
einen anderen Tag der Woche. 
 

(1) Den Gemeindebeamten ist eine ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit 
(Wochenruhezeit) von mindestens 24 Stunden zuzüglich der täglichen 
Ruhezeit (§ 32d) zu gewähren. Diese Wochenruhezeit schließt grundsätzlich 
den Sonntag ein, ist dies aus wichtigen dienstlichen Gründen aber nicht 
möglich, einen anderen Tag der Woche. 
 

§ 32g Abs. 1: § 32g Abs. 1: 

 
(1) Die §§ 32b bis 32f sind auf Gemeindebeamte mit spezifischen Tätigkeiten, 
die im Interesse der Allgemeinheit keinen Aufschub dulden, insbesondere bei 
der Erfüllung von Aufgaben im Katastrophenschutzdienst und im 
Gemeindewachdienst insoweit nicht anzuwenden, als die Besonderheiten 
dieser Tätigkeiten einer Anwendung dieser Bestimmungen zwingend 
entgegenstehen. 
 

 
(1) Die §§ 32b bis 32f sind auf Gemeindebeamte mit spezifischen Tätigkeiten, 
die im Interesse der Allgemeinheit keinen Aufschub dulden, insbesondere bei 
der Erfüllung von Aufgaben im Katastrophenschutzdienst und im 
Gemeindewachdienst insoweit nicht anzuwenden, als die Besonderheiten 
dieser Tätigkeiten einer Anwendung dieser Bestimmungen zwingend 
entgegenstehen. 
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§§ 32h und 32i: §§ 32h und 32i: 

  
§ 32h 

Telearbeit 
 
Hinsichtlich Telearbeit gelten die Bestimmungen des § 41 NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025). 
 
 

§ 32i 
Mehrleistungen 

 
(1) Die Gemeindebeamten haben auf schriftliche Anordnung  

1. des Gemeinderates (in den Städten mit eigenem Statut: des 
Stadtsenates),  

2. des Bürgermeisters, eines vom Bürgermeister hiezu ermächtigten 
Mitgliedes des Gemeindevorstandes (Stadtrates) oder des 
Stadtsenates oder  

3. eines vom Bürgermeister hiezu schriftlich ermächtigten Inhabers eines 
Funktionsdienstpostens unter Berufung auf diese Ermächtigung  

über die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden hinaus Dienst zu 
versehen (Mehrleistung).  
 
(2) Den auf Anordnung geleisteten Mehrleistungen (Abs. 1) sind 
Dienstleistungen gleichzuhalten, wenn 

1. der Gemeindebeamte eine zur Anordnung der Mehrleistung befugte 
Person nicht erreichen konnte und 

2. die Mehrleistung zur Abwehr eines Schadens oder zur Erbringung einer 
unaufschiebbaren Dienstleistung unverzüglich notwendig und nicht 
vorhersehbar war und 

3. die Notwendigkeit der Mehrleistung nicht auf Umstände zurückgeht, die 
vom Gemeindebeamten, der die Mehrleistung erbracht hat, hätten 
vermieden werden können und 

4. der Gemeindebeamte diese Mehrleistung spätestens innerhalb einer 
Woche nach Erbringung der Leistung unter Darlegung der 
Notwendigkeit und Unvorhersehbarkeit schriftlich meldet. Besteht für 
die rechtzeitige Meldung eine Verhinderung infolge eines 
unvorhergesehenen oder unabwendbaren Ereignisses ohne 
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Verschulden des Gemeindebeamten, verlängert sich die Frist um die 
Dauer dieser Verhinderung. 

Soweit die vorstehenden Voraussetzungen zutreffen, sind Mehrleistungen 
innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Meldung von der zur Anordnung 
befugten Person gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 schriftlich zu bestätigen. 
 
(3) Mehrleistungen von teilweise dienstfrei gestellten Gemeindebeamten (§ 
39a), die nicht die Erfordernisse des § 32 Abs. 9 erfüllen, können bis zum 
Ende des auf die Leistung folgenden Kalendermonats im Verhältnis 1 : 1 durch 
Freizeit ausgeglichen werden. Soweit nicht dienstliche Interessen 
entgegenstehen, kann diese Frist mit Zustimmung der jeweiligen 
Gemeindebeamten erstreckt werden. Werden diese Mehrleistungen nicht 
durch Freizeit ausgeglichen, hat eine Abgeltung entsprechend § 39a Abs. 2 zu 
erfolgen.  
 
(4) Folgende Zeiten sind keine Mehrleistungen: 

1. Zeiten einer vom Gemeindebeamten angestrebten Einarbeitung von 
Dienstzeit (z. B. im Fall eines Diensttausches oder einer sonstigen 
angestrebten Verlegung der Zeit der Dienstleistung); 

2. Zeitguthaben aus der Gleitzeit. 
 

§ 37 Abs. 8 bis 10: § 37 Abs. 8 bis 10: 

  
(8) Gemeindebeamte, die eine zulässige Nebenbeschäftigung gemäß § 31 
ausüben oder Telearbeit nach § 32h, einen Frühkarenzurlaub nach § 94 Abs. 6 
bis 8, eine Pflegefreistellung nach § 93a, eine Freistellung zur Begleitung eines 
Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt nach § 93b, eine Pflegekarenz nach § 94b 
oder eine Pflegeteilzeit nach § 39a Abs. 5 beantragen oder in Anspruch 
nehmen, dürfen deswegen durch den Dienstgeber nicht benachteiligt werden.  
 
(9) Gemeindebeamte, die eines der in Abs. 8 aufgezählten Rechte geltend 
machen, dürfen als Reaktion darauf nicht benachteiligt werden. Dasselbe gilt 
für das Recht auf Zurverfügungstellung von Informationen zum 
Dienstverhältnis nach den §§ 2a, 9a und 17. 
 
(10) Gemeindebeamte dürfen aufgrund des COVID-19-Impfstatus durch den 
Dienstgeber nicht benachteiligt werden. 
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§ 38a Abs. 1: § 38a Abs. 1: 

 
(1) Im Fall des Endens des Dienstverhältnisses haben Gemeindebeamte, 
deren Dienstverhältnis durch Austritt (§ 25), Entlassung (§ 27) oder gemäß § 
24 Abs. 1 Z 2 und 6 endet, der Gemeinde die bis zum Beendigungszeitpunkt 
aufgewendeten Aus- und Weiterbildungskosten zu ersetzen, wenn diese den 
Betrag von € 2.500,-- übersteigen. Der Ersatz der Aus- und 
Weiterbildungskosten reduziert sich pro vollendetem Kalendermonat des 
Dienstverhältnisses nach dem jeweiligen Monat der Beendigung der 
Ausbildung um ein Sechzigstel. Besteht die Ausbildung aus mehreren in 
einem sachlichen Zusammenhang zueinander stehenden Teilen, reduzieren 
sich die Aus- und Weiterbildungskosten mit Enden des letzten Teiles. 
 

 
(1) Im Fall des Endens des Dienstverhältnisses haben Gemeindebeamte, 
deren Dienstverhältnis durch Austritt (§ 25), Entlassung (§ 27) oder gemäß § 
24 Abs. 1 Z 2 und 6 endet, der Gemeinde die bis zum Beendigungszeitpunkt 
aufgewendeten Aus- und Weiterbildungskosten zu ersetzen, wenn diese den 
Freibetrag von € 2.500,-- übersteigen. Der Ersatz der Aus- und 
Weiterbildungskosten reduziert sich pro vollendetem Kalendermonat des 
Dienstverhältnisses nach dem jeweiligen Monat der Beendigung der 
Ausbildung um ein Sechzigstel. Besteht die Ausbildung aus mehreren in einem 
sachlichen Zusammenhang zueinander stehenden Teilen, reduzieren sich die 
Aus- und Weiterbildungskosten mit Enden des letzten Teiles. 
 

§ 38a Abs. 5:  

 
(5) Die zu ersetzenden Aus- und Weiterbildungskosten setzen sich zusammen 
aus: 
1. dem Bruttobezug einschließlich Sonderzahlungen ohne 

Dienstgeberbeiträge in jenem Ausmaß, in dem die Aus- und Weiterbildung 
durch Freistellung von der Dienstleistung unter Fortzahlung der Bezüge 
ermöglicht wurde, 

2. den Kurs-, Schulungs- und Seminarkosten, 
3. dem Fahrtkostenersatz, 
4. den Lehrmittelkosten, 
5. den Reisegebühren, 
6. sonstigen Aus- und Weiterbildungskosten, die von der Gemeinde ersetzt, 
zur Verfügung gestellt oder aufgewendet wurden. 
 

 
(5) Die zu ersetzenden Aus- und Weiterbildungskosten setzen sich zusammen 
aus: 
1. dem Bruttobezug einschließlich Sonderzahlungen ohne 

Dienstgeberbeiträge in jenem Ausmaß, in dem die Aus- und Weiterbildung 
durch Freistellung von der Dienstleistung unter Fortzahlung der Bezüge 
ermöglicht wurde, 

2. den Kurs-, Schulungs- und Seminarkosten, 
3. dem Fahrtkostenersatz, 
4. den Lehrmittelkosten, 
5. den Reisegebühren, 
6. sonstigen Aus- und Weiterbildungskosten, die von der Gemeinde ersetzt, 
zur Verfügung gestellt oder aufgewendet wurden. 

Die Kosten nach Z 2, 4 und 6 können pauschaliert werden. 
 

§ 39a Abs. 2: § 39a Abs. 2: 

 
(2) Der Dienstbezug verringert sich entsprechend der Dienstfreistellung, nicht 
jedoch die Kinderzulage und die Studienbeihilfe. Die übrigen Bestimmungen 
dieses Gesetzes sind unter Bedachtnahme auf das Beschäftigungsausmaß 
anzuwenden. 
 

 
(2) Der Dienstbezug verringert sich entsprechend der Dienstfreistellung, nicht 
jedoch die Kinderzulage und die Studienbeihilfe. Die übrigen Bestimmungen 
dieses Gesetzes sind unter Bedachtnahme auf das Beschäftigungsausmaß 
anzuwenden. Mehrleistungen (§ 32 Abs. 8) von teilweise dienstfrei gestellten 
Gemeindebeamten, die nicht entsprechend § 32i Abs. 3 in Freizeit 
ausgeglichen werden, sind entsprechend dem ersten Satz abzugelten. 
Hinsichtlich der anteiligen Sonderzahlung ist § 12 Abs. 1 letzter Satz GBGO 
anzuwenden. 
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§ 39a Abs. 6: § 39a Abs. 6: 

  
(6) Teilweise dienstfrei gestellte Gemeindebeamte dürfen gegenüber 
vergleichbaren vollbeschäftigten Gemeindebeamten nicht benachteiligt 
werden, es sei denn, sachliche Gründe rechtfertigen die unterschiedliche 
Behandlung. 
 

§ 46 Abs. 1: § 46 Abs. 1: 

 
(1) Für Dienstleistungen, die über jenes Ausmaß an Arbeitsleistung 
hinausgehen, welches vom Gemeindebeamten auf Grund seiner 
dienstrechtlichen Stellung innerhalb der Dienstzeit gemäß § 32a Abs. 1 
normalerweise zu erbringen ist (Normalleistung), gebührt eine Entschädigung, 
wenn und insoweit diese Mehrdienstleistungen 

a) vom Gemeinderat (in den Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat), 
vom Bürgermeister oder von einem vom Bürgermeister hiezu 
ermächtigten Mitglied des Gemeindevorstandes (Stadtrates) oder des 
Stadtsenates oder von dem vom Bürgermeister hiezu ermächtigten 
leitenden Gemeindebeamten unter Berufung auf diese Ermächtigung 
schriftlich angeordnet sind und 

b) durch Freizeitgewährung innerhalb von 30 Tagen nicht ausgeglichen 
werden können. Soweit nicht dienstliche Interessen entgegenstehen, 
kann die Frist für den Freizeitausgleich mit Zustimmung des 
Gemeindebeamten erstreckt werden. Überstunden während der 
Nachtzeit (22 bis 6 Uhr) und an Sonn- und Feiertagen sind nicht durch 
Freizeit auszugleichen. Wochentagsüberstunden außerhalb der 
Nachtzeit sind je nach Anordnung der Dienstbehörde 

1) im Verhältnis 1 : 1,5 in Freizeit auszugleichen oder 
2) nach den Bestimmungen des Abs. 2 und 3 abzugelten oder 
3) im Verhältnis 1 : 1 in Freizeit auszugleichen und zusätzlich nach 

Abs. 3 lit.a abzugelten. 
 

 
(1) Für Mehrdienstleistungen (§ 32 Abs. 9) gebührt eine 
Mehrdienstleistungsentschädigung, wenn und insoweit 

1. die Voraussetzungen des § 32 Abs. 9 erfüllt sind und 
2. die deshalb entstandenen Überstunden durch Freizeitgewährung gemäß 

Abs. 1a bis zum Ende des auf den Kalendermonat der Leistung 
folgenden Monats nicht ausgeglichen werden konnten. Soweit nicht 
dienstliche Interessen entgegenstehen, kann die Frist für den 
Freizeitausgleich mit Zustimmung der jeweiligen Gemeindebeamten 
erstreckt werden. 

§ 46 Abs. 1a: § 46 Abs. 1a: 

  
(1a) Mehrdienstleistungen sind je nach Anordnung der Dienstbehörde 

1. im Verhältnis 1 : 1,5 in Freizeit auszugleichen oder 
2. nach den Bestimmungen der Abs. 2 und 3 abzugelten oder 
3. im Verhältnis 1 : 1 in Freizeit auszugleichen und zusätzlich nach Abs. 3 

lit.a abzugelten. 
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Überstunden während der Nachtzeit (22 bis 6 Uhr) und an Sonn- und 
Feiertagen sind nicht durch Freizeit auszugleichen. 
 

§ 50 Abs. 1 bis 4: § 50 Abs. 1 bis 4: 

 
(1) Dem Gemeindebeamten, der die Kinderzulage für ein Kind erhält, gebührt 
eine jährliche Studienbeihilfe von € 175,87, wenn dieses Kind eine andere als 
die Pflichtschule besucht. 
 
(2) Gebührt dem Gemeindebeamten die Kinderzulage für zwei Kinder, so 
erhält er eine jährliche Studienbeihilfe von € 175,87, wenn nur ein Kind eine 
andere als die Pflichtschule besucht. Wenn jedoch beide Kinder eine andere 
als eine Pflichtschule besuchen, so gebührt eine jährliche Studienbeihilfe von 
€ 175,87 für das erste Kind und von € 264,53 für das zweite Kind. 
 
(3) Gebührt dem Gemeindebeamten die Kinderzulage für mindestens drei 
Kinder, so erhält er eine jährliche Studienbeihilfe von € 461,47 für das erste 
Kind, das eine andere als die Pflichtschule besucht. Für das zweite Kind, das 
eine andere als die Pflichtschule besucht, gebührt eine jährliche 
Studienbeihilfe von € 606,82, für das dritte und jedes weitere Kind, das eine 
andere als die Pflichtschule besucht, gebührt eine jährliche Studienbeihilfe 
von je € 752,16. 
 
(4) Ein Kind, dem ein Versorgungsgenuß gebührt und das eine andere als 
eine Pflichtschule besucht, erhält eine jährliche Studienbeihilfe von € 461,47. 
 

 
(1) Den Gemeindebeamten, die die Kinderzulage für ein Kind erhalten, gebührt 
eine jährliche Studienbeihilfe von € 175,87, wenn dieses Kind eine andere als 
die Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe 
befindet. 
 
(2) Den Gemeindebeamten, die die Kinderzulage für zwei Kinder erhalten, 
gebührt eine jährliche Studienbeihilfe von € 175,87, wenn nur ein Kind eine 
andere als die Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer höheren 
Schulstufe befindet. Wenn jedoch beide Kinder eine andere als die 
Pflichtschule besuchen und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe 
befinden, gebührt eine jährliche Studienbeihilfe von € 175,87 für das erste Kind 
und von € 264,53 für das zweite Kind. 
 
(3) Den Gemeindebeamten, die die Kinderzulage für mindestens drei Kinder 
erhalten, gebührt eine jährliche Studienbeihilfe von € 461,47 für das erste Kind, 
das eine andere als die Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer 
höheren Schulstufe befindet. Für das zweite Kind, das eine andere als die 
Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe 
befindet, gebührt eine jährliche Studienbeihilfe von € 606,82, für das dritte und 
jedes weitere Kind, das eine andere als die Pflichtschule besucht und sich in 
der 9. oder einer höheren Schulstufe befindet, gebührt eine jährliche 
Studienbeihilfe von je € 752,16. 
 
(4) Ein Kind, dem ein Versorgungsgenuss gebührt und das eine andere als 
eine Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe 
befindet, gebührt eine jährliche Studienbeihilfe von € 461,47. 
 

§ 50 Abs. 6: § 50 Abs. 6: 

 
(6) Für ein Kind, das wegen eines körperlichen Gebrechens im Internat einer 
Sonderschule untergebracht ist, erhält der Gemeindebeamte, dem die 
Kinderzulage für dieses Kind gebührt, oder das Kind selbst, wenn ihm ein 
Versorgungsgenuß gebührt, eine jährliche Studienbeihilfe von € 252,17. 
 

 
(6) Für ein Kind, das wegen einer Behinderung zum Schulbesuch in einem 
Internat untergebracht ist, gebührt den Gemeindebeamten, die die 
Kinderzulage für dieses Kind erhalten, eine jährliche Studienbeihilfe von € 
252,17. 
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§ 51 Abs. 2: § 51 Abs. 2: 

 
(2) Die anfallenden Kosten der Untersuchung gemäß der §§ 20 Abs. 4, 21 
Abs. 2 und 40 Abs. 5 des Führerscheingesetzes sind dem Gemeindebeamten 
aus Gemeindemitteln zu ersetzen, wenn der Gemeindebeamte den 
Führerschein in Ausübung seines Dienstes benötigt. 
 

 
(2) Die anfallenden Kosten der Untersuchung gemäß der §§ 17a Abs. 2 und 40 
Abs. 5 FSG sind dem Gemeindebeamten aus Gemeindemitteln zu ersetzen, 
wenn der Gemeindebeamte den Führerschein in Ausübung seines Dienstes 
benötigt. 
 

§ 59b Abs. 4: § 59b Abs. 4; 

 
(4) Gebührt ein Ruhegenuss oder ein Versorgungsgenuss nach einem im 
Dienststand verstorbenen Gemeindebeamten erstmals in einem in der 
folgenden Tabelle angeführten Jahr, so umfasst der Durchrechnungszeitraum 
abweichend von § 59a Abs. 5 folgende Anzahl von Monaten: 

 
Jahr                                    Zahl 
2005 bis 2009                     60 
2010                                    72 
......                                      .... 
2033                                  444 

 
Wird die Versetzung in den Ruhestand bis zum 30. Juni 2025 wirksam, setzt 
sich der Durchrechnungszeitraum für die Ermittlung der 
Ruhegenussberechnungsgrundlage 2 abweichend von § 59a Abs. 5 erster 
Satz aus den unmittelbar vor dem Ausscheiden aus dem Dienststand 
liegenden Monaten zusammen. Der Gemeindebeamte kann einen davon 
abweichenden und von ihm zu bezeichnenden zusammenhängenden 
Zeitraum bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand 
bekannt geben, der dem jeweiligen Durchrechnungszeitraum entspricht und 
der Ermittlung der Ruhegenussberechnungsgrundlage 2 zugrunde zu legen 
ist. 
 

 
(4) Gebührt ein Ruhegenuss oder ein Versorgungsgenuss nach einem im 
Dienststand verstorbenen Gemeindebeamten erstmals in einem in der 
folgenden Tabelle angeführten Jahr, so umfasst der Durchrechnungszeitraum 
abweichend von § 59a Abs. 5 folgende Anzahl von Monaten: 

 
Jahr                                    Zahl 
2005 bis 2009                     60 
2010                                    72 
......                                      .... 
2033                                  444 

 
Abweichend von § 59a Abs. 5 erster Satz setzt sich der 
Durchrechnungszeitraum für die Ermittlung der 
Ruhegenussberechnungsgrundlage 2 aus den unmittelbar vor dem 
Ausscheiden aus dem Dienststand liegenden Monaten zusammen. Der 
Gemeindebeamte kann einen davon abweichenden und von ihm zu 
bezeichnenden zusammenhängenden Zeitraum bis zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand bekannt geben, der dem 
jeweiligen Durchrechnungszeitraum entspricht und der Ermittlung der 
Ruhegenussberechnungsgrundlage 2 zugrunde zu legen ist. 
 

§ 59b Abs. 6: § 59b Abs. 6: 

 
(6) Ist der Vergleichsruhegenuss höher als der Ruhegenuss, ist die in den 
Abs. 7 oder 8 vorgesehene Vergleichsberechnung durchzuführen. Ergibt diese 
Vergleichsberechnung einen Erhöhungsbetrag, ist der Ruhegenuss um diesen 

 
(6) Ist der Vergleichsruhegenuss höher als der Ruhegenuss, ist die in den Abs. 
7 oder 8 vorgesehene Vergleichsberechnung durchzuführen. Ergibt diese 
Vergleichsberechnung einen Erhöhungsbetrag, ist der Ruhegenuss um diesen 
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Erhöhungsbetrag zu erhöhen. Dieser Erhöhungsbetrag ist bei der Anwendung 
der § 59a Abs. 2 letzter Satz, § 65 Abs. 2 letzter Satz, § 94a Abs. 5 letzter 
Satz, Abs. 1 Z 2 drittletzter Satz und Abs. 4 vorletzter Satz der 
Übergangsbestimmungen zur GBDO-Novelle 2006 der Anlage B beim 
Ruhegenuss nicht zu berücksichtigen. 
 

Erhöhungsbetrag zu erhöhen. Dieser Erhöhungsbetrag ist bei der Anwendung 
der § 59a Abs. 2 letzter Satz, § 65 Abs. 2 letzter Satz, § 78a Abs. 5 letzter 
Satz, Abs. 1 Z 2 drittletzter Satz und Abs. 4 vorletzter Satz der 
Übergangsbestimmungen zur GBDO-Novelle 2006 der Anlage B beim 
Ruhegenuss nicht zu berücksichtigen. 
 

§ 78 Abs. 6 lit. b: § 78 Abs. 6 lit. b: 

 
(6) Einkünfte im Sinne dieser Bestimmungen sind die im § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 angeführten Einkünfte, soweit sie nicht 
steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten jedoch auch 

a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen, 
b) wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfall- und 

Krankenversicherung, nach dem Opferfürsorgegesetz, dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz, 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, dem 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, dem Überbrückungshilfengesetz und nach 
gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften, 

c) die Barbezüge, die Verpflegung, die Abfindung für die Verpflegung, der 
Familienunterhalt, die Wohnkostenbeihilfe und die Entschädigung bei 
Übungen nach den heeresgebührenrechtlichen Bestimmungen, 
Geldleistungen nach § 4 Abs. 2 des Auslandseinsatzgesetzes 2001 
sowie die Barbezüge, der Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe 
nach dem Zivildienstgesetz. 

Werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum bezogen als für einen Monat, 
so sind sie verhältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, die für 
einen nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte des 
betreffenden Kalenderjahres.Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge 
außer Betracht, die ein Kind, das sich in Schulausbildung befindet, auf Grund 
einer ausschließlich während der Schul-(Hochschul-)ferien ausgeübten 
Beschäftigung bezieht. Als Beschäftigung während der Ferien gilt auch eine 
Beschäftigung im Zeitraum von jeweils 7 Tagen vor oder nach den Ferien, 
wenn über diesen Zeitraum hinaus keine weitere Beschäftigung ausgeübt 
wird. 
 

 
(6) Einkünfte im Sinne dieser Bestimmungen sind die im § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 angeführten Einkünfte, soweit sie nicht 
steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten jedoch auch 

a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen, 
b) wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfall- und 

Krankenversicherung, nach dem Opferfürsorgegesetz, dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem Heeresentschädigungsgesetz, 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, dem 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, dem Überbrückungshilfengesetz und nach 
gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften, 

c) die Barbezüge, die Verpflegung, die Abfindung für die Verpflegung, der 
Familienunterhalt, die Wohnkostenbeihilfe und die Entschädigung bei 
Übungen nach den heeresgebührenrechtlichen Bestimmungen, 
Geldleistungen nach § 4 Abs. 2 des Auslandseinsatzgesetzes 2001 
sowie die Barbezüge, der Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe 
nach dem Zivildienstgesetz. 

Werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum bezogen als für einen Monat, so 
sind sie verhältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, die für einen 
nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte des betreffenden 
Kalenderjahres.Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer 
Betracht, die ein Kind, das sich in Schulausbildung befindet, auf Grund einer 
ausschließlich während der Schul-(Hochschul-)ferien ausgeübten 
Beschäftigung bezieht. Als Beschäftigung während der Ferien gilt auch eine 
Beschäftigung im Zeitraum von jeweils 7 Tagen vor oder nach den Ferien, 
wenn über diesen Zeitraum hinaus keine weitere Beschäftigung ausgeübt wird. 
 

§ 79 Abs. 4 lit. c: § 79 Abs. 4 lit. c: 

 
(4) Für Zwecke der Ermittlung des monatlichen Gesamteinkommens gelten 
nicht als Einkünfte 

 
(4) Für Zwecke der Ermittlung des monatlichen Gesamteinkommens gelten 
nicht als Einkünfte 
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a) Sonderzahlungen, die neben den Ruhe- oder Versorgungsbezügen 
gebühren, 

b) Unterhaltsleistungen bis zur Hälfte des jeweils in Betracht kommenden 
Mindestsatzes, 

c) Grund- und Elternrenten nach dem Opferfürsorgegesetz und nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, ein Drittel der Beschädigten- und 
Witwenrenten sowie die Elternrenten einschließlich einer allfälligen 
Zusatzrente nach dem Heeresversorgungsgesetz, 

d) Einkünfte eines Kindes des Anspruchsberechtigten, das bei der 
Berechnung des Mindestsatzes zu berücksichtigen ist, soweit sie im 
Kalendermonat den Betrag übersteigen, um den sich der Mindestsatz 
durch Berücksichtigung des Kindes erhöht. 

 

a) Sonderzahlungen, die neben den Ruhe- oder Versorgungsbezügen 
gebühren, 

b) Unterhaltsleistungen bis zur Hälfte des jeweils in Betracht kommenden 
Mindestsatzes, 

c) Grund- und Elternrenten nach dem Opferfürsorgegesetz und nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, ein Drittel der Beschädigten- und 
Witwenrenten sowie die Elternrenten einschließlich einer allfälligen 
Zusatzrente nach dem Heeresentschädigungsgesetz, 

d) Einkünfte eines Kindes des Anspruchsberechtigten, das bei der 
Berechnung des Mindestsatzes zu berücksichtigen ist, soweit sie im 
Kalendermonat den Betrag übersteigen, um den sich der Mindestsatz 
durch Berücksichtigung des Kindes erhöht. 

 

§ 91: § 91: 

 
§ 91 

Urlaub zur Wiederherstellung der Gesundheit 
 
Ein ärztlich befürworteter Urlaub zur Wiederherstellung der Gesundheit ist 
anläßlich der Bewilligung zur Hälfte auf den Erholungsurlaub anzurechnen. 
Von der halben Anrechnung ist jedoch Abstand zu nehmen, wenn der 
Gemeindebeamte eine Kur absolviert, deren Kosten ein 
Sozialversicherungsträger oder der Bund auf Grund einer Bewilligung des 
Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen ganz oder teilweise trägt. 
Dieser Urlaub gilt, soweit er nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet wird, 
als eine durch Krankheit verursachte Dienstverhinderung. 
 

 
§ 91 

Freistellung zur Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit 
 
(1) Eine Freistellung zur Wiederherstellung der Gesundheit (medizinische 
Rehabilitation) während aufrechter Dienstfähigkeit oder zur Erhaltung der 
Gesundheit (Kur), deren Kosten ein Sozialversicherungsträger, bei dem aus 
diesem Dienstverhältnis ein Versicherungsverhältnis besteht, oder der Bund 
auf Grund einer Bewilligung des Sozialministeriumservice ganz oder teilweise 
trägt, ist auf Antrag zu bewilligen, wenn kein Widerspruch zu Abs. 2 besteht.  
 
(2) Bei der zeitlichen Einteilung von Kuren und medizinischen Rehabilitationen 
während aufrechter Dienstfähigkeit ist auf dienstliche Gründe Rücksicht zu 
nehmen. 
 
(3) Eine Kur ist anlässlich der Bewilligung durch den Dienstgeber zur Hälfte auf 
den Erholungsurlaub anzurechnen. Von der halben Anrechnung ist jedoch 
Abstand zu nehmen, wenn eine Kur absolviert wird, deren Kosten ein 
Sozialversicherungsträger, bei dem aus diesem Dienstverhältnis ein 
Versicherungsverhältnis besteht, oder der Bund auf Grund einer Bewilligung 
des Sozialministeriumservice ganz oder teilweise trägt. Von der halben 
Anrechnung ist ebenso Abstand zu nehmen, wenn die Zugehörigkeit zum Kreis 
der begünstigen Behinderten im Sinne des § 2 BEinstG feststeht. Die Kur gilt, 
soweit sie nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet wird, als eine durch 
Krankheit verursachte Dienstverhinderung. 
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(4) Eine ambulante medizinische Rehabilitation während aufrechter 
Dienstfähigkeit ist jedenfalls zur Hälfte auf den Erholungsurlaub anzurechnen, 
sofern an den jeweiligen Tagen auch sonst kein Dienst verrichtet wird. Soweit 
die medizinische Rehabilitation während vorliegender Dienstunfähigkeit erfolgt, 
liegt eine durch Krankheit oder Unfall verursachte Dienstverhinderung (§ 34) 
vor. 
 

§ 92: § 92: 

 
§ 92 

Verlust des Anspruches auf Erholungsurlaub, Urlaubsersatzleistung 
 
(1) Der Gemeindebeamte verliert den Anspruch auf Erholungsurlaub, soweit 
er ihn nicht bis längstens 31. Dezember des folgenden Urlaubsjahres 
verbraucht. Hat der Gemeindebeamte einen Karenzurlaub nach den §§ 15 bis 
15b und 15h des NÖ Mutterschutz- Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach 
den §§ 3 bis 9 und 13 des NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 
2050, oder nach gleichartigen bundesgesetzlichen Bestimmungen in 
Anspruch genommen, so wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum 
hinausgeschoben, um den dieser Karenzurlaub das Ausmaß von 10 Monaten 
übersteigt. 
 
(2) Einem Gemeindebeamten gebührt anlässlich des Ausscheidens aus dem 
Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis eine Ersatzleistung für den noch 
nicht verbrauchten Erholungsurlaub (Urlaubsersatzleistung). Die 
Urlaubsersatzleistung gebührt nur insoweit, als der Gemeindebeamte das 
Unterbleiben des Verbrauchs des Erholungsurlaubs nicht zu vertreten hat. 
 
(3) Der Gemeindebeamte hat das Unterbleiben des Verbrauchs insbesondere 
dann zu vertreten, wenn er aus dem Dienst ausgeschieden ist durch 
1. Auflösung des Dienstverhältnisses nach § 24 Abs. 1 Z 3, 5 und 6, 
2. Versetzung in den Ruhestand vor dem Erreichen des gesetzlichen 
Pensionsalters (§ 60 lit. b), sofern diese nicht wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit (§ 60 lit. a) erfolgt ist. 

 
(4) Die Urlaubsersatzleistung ist für jedes Kalenderjahr, aus dem ein noch 
nicht verbrauchter und nicht verfallener Anspruch auf Erholungsurlaub 
vorhanden ist, gesondert zu bemessen. Das ersatzleistungsfähige 

 
§ 92 

Verlust des Anspruches auf Erholungsurlaub 
 
(1) Der Gemeindebeamte verliert den Anspruch auf Erholungsurlaub, soweit er 
ihn nicht bis längstens 31. Dezember des folgenden Urlaubsjahres verbraucht. 
Hat der Gemeindebeamte einen Karenzurlaub nach den §§ 15 bis 15b und 15h 
des NÖ Mutterschutz- Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach den §§ 3 bis 9 
und 13 des NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, oder nach 
gleichartigen bundesgesetzlichen Bestimmungen in Anspruch genommen, so 
wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum hinausgeschoben, um den dieser 
Karenzurlaub das Ausmaß von 10 Monaten übersteigt. 
 
(2) Im Falle eines drohenden Verfalls des Erholungsurlaubes gemäß Abs. 1 
hat die Dienstbehörde rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich darauf 
hinzuwirken, dass die Gemeindebeamten den Erholungsurlaub in Anspruch 
nehmen können und auch in Anspruch nehmen. Der Verfall gemäß Abs. 1 tritt 
nicht ein, wenn verabsäumt wurde auf die Inanspruchnahme des 
Erholungsurlaubes hinzuwirken. 
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Urlaubsausmaß beträgt jenen Teil des Vierfachen der Wochendienstzeit, die 
dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß im jeweiligen Kalenderjahr 
entspricht. Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß wird unter sinngemäßer 
Anwendung des § 90 Abs. 4 und 5 reduziert. Für das laufende Kalenderjahr 
reduziert sich weiters das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß entsprechend 
dem Verhältnis der Dauer der Dienstzeit in diesem Kalenderjahr zum 
gesamten Kalenderjahr. 
 
(5) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jenen Teil des ersatzleistungsfähigen 
Urlaubsausmaßes, der nach Abzug des tatsächlich verbrauchten 
Erholungsurlaubs aus diesem Kalenderjahr verbleibt. Die Ersatzleistung für 
die verbleibenden Urlaubsstunden ist durch die Teilung des die 
Bemessungsgrundlage bildenden Betrages durch die 4,33fache 
Wochenstundenzahl gemäß § 32a Abs. 1 zu ermitteln. 
 
(6) Bemessungsgrundlage für die Urlaubsersatzleistung für das laufende 
Kalenderjahr ist der volle Dienstbezug (§ 4 Abs. 7 GBGO, LGBl. 2440) des 
Gemeindebeamten im Monat des Ausscheidens aus dem Dienst vermindert 
um eine allfällige Kinderzulage. Für die vergangenen Kalenderjahre ist die 
Bemessungsgrundlage der volle Dienstbezug im Dezember des jeweiligen 
Kalenderjahres jeweils vermindert um eine allfällige Kinderzulage. 
 
(7) Wurde bereits für das Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis endet, 
über den von Beginn dieses Kalenderjahres bis zum Ende des 
Dienstverhältnisses ermittelten aliquoten Jahresurlaub hinaus Urlaub 
konsumiert, ist dieser Übergenuss zurückzuerstatten, wenn das 
Dienstverhältnis aus den in Abs. 3 Z 1 genannten Gründen endet. Der aliquote 
Jahresurlaub ist im Verhältnis der in dem Kalenderjahr zurückgelegten vollen 
Dienstwochen zur Zahl 52 zu ermitteln. 
 

§ 92a: § 92a: 

 § 92a 
Urlaubsersatzleistung 

 
(1) Den Gemeindebeamten gebührt anlässlich des Ausscheidens aus dem 
Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis eine Ersatzleistung als Abgeltung 
für den im Dienststand verbrachten Zeitraum in diesem Urlaubsjahr im 
Verhältnis zum gesamten Kalenderjahr entsprechenden Erholungsurlaub 
(Urlaubsersatzleistung). Bereits verbrauchter Erholungsurlaub dieses 
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Kalenderjahres ist auf das aliquote Urlaubsausmaß anzurechnen. 
 
(2) Die Bemessungsbasis der Ersatzleistung wird anhand des Dienstbezuges 
und der anteiligen Sonderzahlungen, die für den Zeitraum des gesamten 
Erholungsurlaubes dieses Kalenderjahres gebühren würden, ermittelt, wobei 
von der zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienststandes erreichten 
besoldungsrechtlichen Stellung auszugehen ist. Die Ersatzleistung gebührt in 
dem Ausmaß der Bemessungsbasis, das dem Verhältnis des aliquoten 
Urlaubsausmaßes unter Anrechnung bereits verbrauchten Erholungsurlaubs 
gemäß Abs. 1 zum vollen Urlaubsausmaß entspricht. 
 
(3) Im Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses durch Auflösung nach § 24 
Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 sind die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
für die Ermittlung der Ersatzleistung anstelle des für das Kalenderjahr 
gebührenden gesamten Erholungsurlaubs das Vierfache der 
Wochendienstzeit, die dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß im 
betreffenden Kalenderjahr entspricht, zugrunde zu legen ist. 
 
(4) Bei einem bereits erfolgten Verbrauch des Erholungsurlaubes über das 
aliquote Ausmaß hinaus sind die zuviel empfangenen Leistungen 
(Übergenuss) grundsätzlich nicht rückzuerstatten. Eine Rückerstattung dieses 
Übergenusses hat aber zu erfolgen, wenn das Dienstverhältnis entsprechend § 
24 Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 aufgelöst wird. 
 
(5) Für nicht verbrauchten Erholungsurlaub aus vorangegangenen 
Kalenderjahren gebührt eine Ersatzleistung in der Höhe des Dienstbezuges 
und der anteiligen Sonderzahlungen, die während des Erholungsurlaubes 
zugekommen wären, wenn dieser in dem Kalenderjahr verbraucht worden 
wäre, in dem der Urlaubsanspruch entstanden ist. Dabei ist von der am Ende 
des jeweiligen Kalenderjahres erreichten besoldungsrechtlichen Stellung 
auszugehen. Für bereits verfallenen Erholungsurlaub gebührt keine 
Ersatzleistung. 
 
(6) Endet das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß 
dem NÖ Mutterschutz-Landesgesetz oder dem NÖ VKUG 2000 oder nach 
gleichartigen bundesgesetzlichen Bestimmungen ist der Berechnung der 
Ersatzleistung im Sinne des Abs. 2 jenes Beschäftigungsausmaß zugrunde zu 
legen, das in dem Kalenderjahr, in dem der Urlaubsanspruch entstanden ist, 
für den Gemeindebeamten überwiegend maßgebend war. 
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§ 93: § 93: 

 
§ 93 

Sonderurlaub mit Bezügen 
 
(1) Der Bürgermeister (Magistratsdirektor, leitende Gemeindebeamte) ist 
ermächtigt, über begründetes Ansuchen einem Gemeindebeamten einen 
bezahlten Sonderurlaub in der Höchstdauer von acht Tagen im Jahr zu 
erteilen. 
 
(2) Einen längeren Sonderurlaub kann der Gemeinderat (in Städten mit 
eigenem Statut: der Stadtsenat) über begründetes Ansuchen nur nach 
Beratung mit der Personalvertretung bewilligen. 
 
(3) Gemeindebeamte, die sich auf die Ablegung der vorgeschriebenen 
Prüfungen vorbereiten, ist auf ihr Ansuchen vom Bürgermeister 
(Magistratsdirektor, leitenden Gemeindebeamten) nach Zulässigkeit des 
Dienstes die zu ihrer Ausbildung und Vorbereitung, insbesondere die zum 
Besuch eines Ausbildungslehrganges erforderliche Dienstfreiheit zu 
gewähren. 
 
(4) Der Gemeindebeamte hat Anspruch auf Pflegefreistellung, wenn er aus 
einem der folgenden Gründe nachweislich an der Dienstleistung verhindert ist: 

1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus 
den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 des NÖ Mutterschutz-
Landesgesetzes, LGBl. 2039, für diese Pflege ausfällt oder 

3. wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekindes bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und 
Pflegeanstalt, sofern das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 

 
(5) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte, der eingetragene Partner und 
Personen anzusehen, die mit dem Gemeindebeamten in gerader Linie 
verwandt sind, ferner Geschwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie die 
Person, mit der der Gemeindebeamte in Lebensgemeinschaft lebt. 
 

 
§ 93 

Sonderurlaub mit Bezügen 
 
(1) Der Bürgermeister (Magistratsdirektor, leitende Gemeindebeamte) ist 
ermächtigt, über begründetes Ansuchen einem Gemeindebeamten einen 
bezahlten Sonderurlaub in der Höchstdauer von acht Tagen im Jahr zu 
erteilen. 
 
(2) Einen längeren Sonderurlaub kann der Gemeinderat (in Städten mit 
eigenem Statut: der Stadtsenat) über begründetes Ansuchen nur nach 
Beratung mit der Personalvertretung bewilligen. 
 
(3) Gemeindebeamte, die sich auf die Ablegung der vorgeschriebenen 
Prüfungen vorbereiten, ist auf ihr Ansuchen vom Bürgermeister 
(Magistratsdirektor, leitenden Gemeindebeamten) nach Zulässigkeit des 
Dienstes die zu ihrer Ausbildung und Vorbereitung, insbesondere die zum 
Besuch eines Ausbildungslehrganges erforderliche Dienstfreiheit zu gewähren. 
 
(4) Der Gemeindebeamte hat Anspruch auf Pflegefreistellung, wenn er aus 
einem der folgenden Gründe nachweislich an der Dienstleistung verhindert ist: 

1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den 
Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 des NÖ Mutterschutz-
Landesgesetzes, LGBl. 2039, für diese Pflege ausfällt oder 

3. wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekindes bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und 
Pflegeanstalt, sofern das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 

 
(5) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte, der eingetragene Partner und 
Personen anzusehen, die mit dem Gemeindebeamten in gerader Linie 
verwandt sind, ferner Geschwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie die 
Person, mit der der Gemeindebeamte in Lebensgemeinschaft lebt. 
 
(6) Die Pflegefreistellung nach Abs. 4 gebührt im Kalenderjahr bis zum 
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(6) Die Pflegefreistellung nach Abs. 4 gebührt im Kalenderjahr bis zum 
Höchstausmaß der jeweiligen Wochendienstzeit. 
 
(7) Darüber hinaus besteht Anspruch auf eine weitere Pflegefreistellung bis 
zum Höchstausmaß der jeweiligen Wochendienstzeit im Kalenderjahr, wenn 
der Gemeindebeamte 

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 4 verbraucht hat und 
2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes, das das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung 
neuerlich verhindert ist. 

 
(8) Der Gemeindebeamte hat für Kinder seines eingetragenen Partners nach 
Maßgabe der Abs. 4 bis 7 insoweit Anspruch auf Pflegefreistellung, als kein 
Elternteil für die Pflege oder Betreuung zur Verfügung steht. 
 
(9) Im Falle der notwendigen Pflege seines erkrankten Kindes (Wahl- oder 
Pflegekindes) hat auch jener Gemeindebeamte Anspruch auf 
Pflegefreistellung nach Abs. 4 Z 1 und Abs. 7, der nicht mit seinem Kind 
(Wahl- oder Pflegekind) im gemeinsamen Haushalt lebt.  

Höchstausmaß der jeweiligen Wochendienstzeit. 
 
(7) Darüber hinaus besteht Anspruch auf eine weitere Pflegefreistellung bis 
zum Höchstausmaß der jeweiligen Wochendienstzeit im Kalenderjahr, wenn 
der Gemeindebeamte 

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 4 verbraucht hat und 
2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes, das das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung 
neuerlich verhindert ist. 

 
(8) Der Gemeindebeamte hat für Kinder seines eingetragenen Partners nach 
Maßgabe der Abs. 4 bis 7 insoweit Anspruch auf Pflegefreistellung, als kein 
Elternteil für die Pflege oder Betreuung zur Verfügung steht. 
 
(9) Im Falle der notwendigen Pflege seines erkrankten Kindes (Wahl- oder 
Pflegekindes) hat auch jener Gemeindebeamte Anspruch auf Pflegefreistellung 
nach Abs. 4 Z 1 und Abs. 7, der nicht mit seinem Kind (Wahl- oder Pflegekind) 
im gemeinsamen Haushalt lebt.  

§§ 93a und 93b: §§ 93a und 93b: 

  
§ 93a 

Pflegefreistellung 
 
(1) Gemeindebeamte, die aus einem der folgenden Gründe nachweislich an 
der Dienstleistung verhindert sind, haben bis zum Höchstausmaß der 
Wochendienstzeit im Kalenderjahr Anspruch auf Pflegefreistellung: 

1. wegen der notwendigen Pflege eines erkrankten oder verunglückten 
nahen Angehörigen oder 

2. wegen der notwendigen Betreuung eines minderjährigen, eigenen Kindes, 
Stief-, Wahl- oder Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig 
betreut hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 des NÖ 
Mutterschutz-Landesgesetzes, LGBl. 2039, für diese Pflege ausfällt oder 

3. wegen der notwendigen Begleitung eines erkrankten, minderjährigen, 
eigenen Kindes, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes bei einem stationären 
Aufenthalt oder bei einer ambulanten Behandlung in einer Heil- und 
Pflegeanstalt.“ 
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(2) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte, der eingetragene Partner und in 
gerader Linie verwandte Personen anzusehen, ferner Geschwister, Stief-, 
Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der eine Lebensgemeinschaft 
besteht. 
 
(3) Unabhängig von Abs. 1 haben Gemeindebeamte, die aus einem der 
folgenden Gründe nachweislich an der Dienstleistung verhindert sind, bis zum 
Höchstausmaß der Wochendienstzeit im Kalenderjahr Anspruch auf 
Pflegefreistellung: 

1. wegen der notwendigen Pflege eines erkrankten, minderjährigen, eigenen 
Kindes, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes oder 

2. wegen der notwendigen Betreuung eines minderjährigen, eigenen Kindes, 
Stief , Wahl- oder Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig 
betreut hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 des NÖ 
Mutterschutz-Landesgesetzes, LGBl. 2039, für diese Pflege ausfällt. 

 
(4) Gemeindebeamte mit mehr als zwei minderjährigen Kindern (eigene 
Kinder, Stief-, Wahl- oder Pflegekinder sowie Kinder gemäß Abs. 6) haben 
Anspruch auf eine zusätzliche Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß der 
Wochendienstzeit im Kalenderjahr, wenn 

1. der Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 1 und Abs. 3 verbraucht ist 
und 

2. wegen des Vorliegens eines der Gründe des Abs. 3 eine neuerliche 
Dienstverhinderung eintritt oder weiterhin besteht. 

 
(5) Die Gemeindebeamten haben für Kinder ihres eingetragenen Partners 
sowie für Kinder der Person, mit der eine Lebensgemeinschaft besteht, nach 
Maßgabe von Abs. 1 bis 4 insoweit Anspruch auf Pflegefreistellung, als sie im 
gemeinsamen Haushalt leben und kein Elternteil für die Pflege oder Betreuung 
zur Verfügung steht. 
 
(6) Eine Pflegefreistellung für die Person, mit der eine Lebensgemeinschaft 
besteht, oder für deren Kinder kann nur in Anspruch genommen werden, wenn 
der Dienstbehörde das Bestehen dieser Lebensgemeinschaft nachgewiesen 
wird. Die Lebensgemeinschaft hat zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer 
Pflegefreistellung seit mindestens drei Monaten ununterbrochen zu bestehen 
und kann zur gleichen Zeit nur mit einer Person eingegangen werden. 
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§ 93b 
Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt 

 
(1) Gemeindebeamte, deren minderjährigem, eigenen Kind, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekind vom Träger der Sozialversicherung ein stationärer Aufenthalt in 
einer Rehabilitationseinrichtung bewilligt wurde, haben für höchstens vier 
Wochen pro Kalenderjahr zum Zweck der notwendigen Begleitung des Kindes 
Anspruch auf Freistellung unter Entfall der Bezüge (Freistellung zur Begleitung 
eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt). 
 
(2) Eine gleichzeitige Inanspruchnahme der Freistellung durch beide Elternteile 
ist nicht zulässig, es sei denn, dass die Teilnahme beider Elternteile 
therapeutisch notwendig ist. Im Fall der gleichzeitigen Inanspruchnahme der 
Freistellung darf deren Dauer insgesamt höchstens vier Wochen betragen. Die 
Beanspruchung einer Freistellung gemäß Abs. 1 schließt eine 
Dienstverhinderung gemäß § 34 Abs. 1 (zweiter Tatbestand) für diesen 
Anlassfall jedenfalls aus. Desweiteren ist die Inanspruchnahme einer 
Pflegefreistellung gemäß § 93a für diesen Anlassfall nicht zulässig. 
 
(3) Gemeindebeamte, die eine Freistellung nach Abs. 1 in Anspruch nehmen 
wollen, haben die Bewilligung der Rehabilitation spätestens eine Woche nach 
deren Zugang der Dienstbehörde unter Bekanntgabe des Beginns und der 
Dauer der Rehabilitation vorzulegen. 
 
(4) Im Fall der Freistellung nach Abs. 1 sind die § 93a Abs. 5 und 6 sinngemäß 
anzuwenden. 
 
(5) Die Zeit einer Freistellung nach Abs. 1 bleibt für alle Rechte, die sich nach 
der Dauer des Dienstverhältnisses richten, voll wirksam. 
 

§ 94 Abs. 4: § 94 Abs. 4: 

 
(4) Sonderurlaube unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaube), auf deren 
Gewährung nach den Bestimmungen der Mutterschutzgesetze oder des NÖ 
Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, ein Rechtsanspruch besteht, 
bleiben für alle Rechte, die sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses oder 
einer bestimmten Dienstzeit richten, voll wirksam. 
 

 
(4) Sonderurlaube unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaube), auf deren 
Gewährung nach den Bestimmungen der Mutterschutzgesetze oder des NÖ 
Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, ein Rechtsanspruch besteht, 
bleiben für alle Rechte, die sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses oder 
einer bestimmten Dienstzeit richten, voll wirksam. Nach Wiederantritt des 
Dienstes ist eine Verwendung auf jenem Arbeitsplatz, auf dem die 
Verwendung vor Antritt des Karenzurlaubes erfolgte, oder wenn ein solcher 
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Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, auf einem gleichwertigen Arbeitsplatz 
vorzunehmen. 
 

§ 94 Abs. 8: § 94 Abs. 8: 

 
(8) Ein Sonderurlaub gemäß Abs. 6 bleibt für alle Rechte, die sich nach der 
Dauer des Dienstverhältnisses richten, voll wirksam. 
 

 
(8) Ein Sonderurlaub gemäß Abs. 6 bleibt für alle Rechte, die sich nach der 
Dauer des Dienstverhältnisses richten, voll wirksam. Nach Wiederantritt des 
Dienstes ist eine Verwendung auf jenem Arbeitsplatz, auf dem die 
Verwendung vor Antritt des Frühkarenzurlaubes erfolgte, oder wenn ein 
solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, auf einem gleichwertigen 
Arbeitsplatz vorzunehmen. 
 

§ 94a Abs. 1: § 94a Abs.1: 

 
(1) Dem Gemeindebeamten ist auf Antrag die zum Zweck der 
Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 93 Abs. 5 für 
einen bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum erforderliche 

1. teilweise Dienstfreistellung unter sinngemäßer Anwendung des § 39a 
Abs. 2 oder 

2. gänzliche Dienstfreistellung unter Entfall der Bezüge 
zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebegleitung von 
Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeeltern sowie von 
Kindern der Person, mit der der Gemeindebeamte in Lebensgemeinschaft 
lebt, zu gewähren. Dem Gemeindebeamten ist auf Antrag eine Verlängerung 
der Dienstfreistellung zu gewähren, wobei die Gesamtdauer der 
Dienstfreistellung pro Anlassfall sechs Monate nicht überschreiten darf. 
 

 
(1) Dem Gemeindebeamten ist auf Antrag die zum Zweck der 
Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 93a Abs. 2 für 
einen bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum erforderliche 

1. teilweise Dienstfreistellung unter sinngemäßer Anwendung des § 39a 
Abs. 2 oder 

2. gänzliche Dienstfreistellung unter Entfall der Bezüge 
zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebegleitung von 
Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeeltern sowie von 
Kindern der Person, mit der der Gemeindebeamte in Lebensgemeinschaft lebt, 
zu gewähren. Dem Gemeindebeamten ist auf Antrag eine Verlängerung der 
Dienstfreistellung zu gewähren, wobei die Gesamtdauer der Dienstfreistellung 
pro Anlassfall sechs Monate nicht überschreiten darf. 
 

§ 95: § 95: 

 
§ 95 

Dienstfreistellung 
 
(1) Dem Gemeindebeamten, der sich um das Amt des Bundespräsidenten 
oder um ein Mandat im Nationalrat, in einem Landtag oder in einem 
Gemeinderat bewirbt, ist die erforderliche freie Zeit zu gewähren. 
 
(2) Der Gemeindebeamte, der Bundespräsident, Mitglied der 
Bundesregierung, Staatssekretär, Präsident oder Vizepräsident des 
Rechnungshofes, Mitglied der Volksanwaltschaft, Landesrechnungshofdirektor 

 
§ 95 

Dienstfreistellung zur Ausübung politischer Funktionen oder 
Gewerkschaftsfunktionen 

 
Hinsichtlich der Dienstfreistellung zur Ausübung politischer Funktionen oder 
Gewerkschaftsfunktionen gelten die Bestimmungen des § 53 NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025). 
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oder Mitglied einer Landesregierung ist, ist für die Dauer dieser Funktion vom 
Dienst freizustellen. 
 
(3) Dem Gemeindebeamten, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates, 
eines Landtages, eines Gemeinderates, der Bezirksvertretung (Wien) oder 
Ortsvorsteher ist, ist die zur Ausübung seines jeweiligen Mandates 
erforderliche freie Zeit zu gewähren. 
 
(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Gemeindebeamten, der Mitglied des 
Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages ist, auf seinem 
bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil 
1. auf Grund der besonderen Gegebenheiten die Tätigkeit auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz neben der Ausübung des Mandates nur unter 
erheblicher Beeinträchtigung des Dienstbetriebes möglich wäre, 
2. ein weiterer Verbleib auf dem Arbeitsplatz wiederholte und 
schwerwiegende Interessenskonflikte zwischen den Dienstpflichten des 
Gemeindebeamten und der freien Ausübung seines Mandates erwarten läßt 
oder 
3. seine Tätigkeit als Mitglied eines Organs der Gesetzgebung und der 
Umfang seiner politischen Funktionen mit der Tätigkeit auf seinem 
Arbeitsplatz unvereinbar ist, 

so ist ihm ein seiner bisherigen Verwendung mindestens gleichwertiger, 
zumutbarer Dienstposten zuzuweisen, auf den keiner der in den Z 1 bis 3 
angeführten Umstände zutrifft. § 29 Abs. 2 und 4 bis 6 ist in diesem Fall nicht 
anzuwenden. 
 
(5) Ist eine Weiterbeschäftigung des Gemeindebeamten auf seinem 
bisherigen Dienstposten aus den im Abs. 4 angeführten Gründen nicht 
möglich und kann dem Gemeindebeamten ein den Erfordernissen des Abs. 4 
entsprechender Dienstposten nicht zugewiesen werden, so ist er für die Dauer 
der Mandatsausübung vom Dienst freizustellen. 
(6)Wird hinsichtlich der Zuweisung eines anderen Dienstpostens (Abs. 4) oder 
der Dienstfreistellung (Abs. 5) ein Einvernehmen mit dem Gemeindebeamten 
nicht erzielt, so hat hierüber der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: 
der Stadtsenat) mit Bescheid zu entscheiden. Zuvor ist, wenn es sich 
1. um einen Abgeordneten zum Nationalrat handelt, der Präsident des 
Nationalrates, 
2. um ein Mitglied des Bundesrates handelt, der Vorsitzende des 
Bundesrates, 
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3. um einen Abgeordneten zu einem Landtag handelt, der Präsident des 
jeweiligen Landtages, 

zu hören. 
 
(7) Die Monatsbezüge eines Gemeindebeamten, dem die zur Ausübung 
seines Mandates als Abgeordneter des Nationalrates, Mitglied des 
Bundesrates oder Abgeordneter eines Landtages, erforderliche freie Zeit zu 
gewähren ist, gebühren in einem um 25 v.H. verminderten Ausmaß. Diese 
Verminderung wird abweichend vom § 9 Abs. 1 bis 3 der NÖ 
Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 für jenen Zeitraum wirksam, für den 
dem Gemeindebeamten als Abgeordneter des Nationalrates oder als Mitglied 
des Bundesrates ein Bezug nach dem Bundesbezügegesetz oder als 
Abgeordneter eines Landtages ein Bezug nach dem NÖ Bezügegesetz, LGBl. 
0030, oder einer entsprechenden landesgesetzlichen Vorschrift gebührt. Auf 
Ansprüche nach den §§ 43 und 44 dieses Gesetzes ist diese Verminderung 
nicht anzuwenden. 
 
(8) Dem Gemeindebeamten, der gemäß Abs. 5 vom Dienst freigestellt ist, 
gebühren abweichend von den sonstigen, den Anspruch auf Monatsbezüge 
regelnden Vorschriften ein Dienstbezug in der Höhe des Ruhebezuges und 
Sonderzahlungen, auf die er Anspruch hätte, wenn er jeweils mit Ablauf des 
letzten Kalenderjahres in den Ruhestand versetzt worden wäre. Würde der 
Dienstbezug den Monatsbezug übersteigen, der dem Gemeindebeamten 
gemäß Abs. 7 zukäme, so ist er auf dieses Ausmaß zu kürzen. Der 
Hundertsatz einer solchen Kürzung ist auf alle Bestandteile des 
Dienstbezuges in gleicher Weise anzuwenden. 
 
(9) Monatsbezüge im Sinne der Abs. 7 und 8 sind alle auf Grund des 
Dienstverhältnisses nach dienst- und besoldungsrechtlichen Vorschriften 
gebührenden Geldleistungen. 
 
(10) Für jene Gemeindebeamte, die gemäß Abs. 5 vom Dienst freizustellen 
sind, gelten für jeden Monat der Dienstfreistellung jene Nebengebühren als 
ruhegenußfähig, die einem Zwölftel der ruhegenußfähigen Nebengebühren 
entsprechen, welche der Gemeindebeamte im letzten Jahr vor der 
Dienstfreistellung bezogen hat. Änderungen des Gehaltes der 
Verwendungsgruppe VI, Gehaltsstufe 9, sind zu berücksichtigen. 
 
(11) Die Bestimmungen der Abs. 4 bis 10 sind auf Gemeindebeamte, die 
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Abgeordnete eines anderen als des NÖ Landtages sind, nur dann 
anzuwenden, wenn in diesem Bundesland gemäß Art. 95 Abs. 4 B-VG eine 
dem Art. 59a B-VG entsprechende Regelung getroffen wurde. 
 
(12) Ebenso ist einem Gemeindebeamten, der Funktionär der Gewerkschaft 
ist, die zur Erfüllung dieser Funktion notwendige Dienstfreiheit vom 
Bürgermeister (Magistratsdirektor, leitenden Gemeindebeamten) auf 
Ansuchen zu gewähren. Ist wegen dringender Geschäfte die Beurlaubung 
solcher Funktionäre auf bestimmte oder unbestimmte Zeit erforderlich, so hat 
die Gewerkschaft um deren Beurlaubung beim Bürgermeister einzuschreiten. 
Einem solchen Ansuchen ist, soweit es der Dienst gestattet, zu entsprechen. 
 

§ 162 Z 7: § 162 Z 7: 

 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Union 
umgesetzt: 
1. ........... 
... 
7. Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung 
einer hochqualifizierten Beschäftigung, ABl.Nr. L 155 vom 18. Juni 2009, S. 
17. 
8. ...... 
 

 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Union 
umgesetzt: 
1. ........... 
... 
7. Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Oktober 2021 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten 
Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des Rates, 
ABl.Nr. L 382 vom 28. Oktober 2021, S. 1. 
8. ....... 
 

§ 163: § 163: 

 
§ 163 

Verweisungen 
 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere 
Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend 
angeführten Fassungen anzuwenden: 
 
1. Allgemeines Pensionsgesetz (APG), BGBl. I Nr. 142/2004 i.d.F. BGBl. I Nr. 

138/2013 
2. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 68/2014 
3. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl.Nr. 51/1991 

 
§ 163 

Verweisungen 
 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere 
Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend 
angeführten Fassungen anzuwenden: 
 
1. Allgemeines Pensionsgesetz (APG), BGBl. I Nr. 142/2004 i.d.F. BGBl. I Nr. 

36/2023 
2. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 110/2023 
3. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 
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i.d.F. BGBl. I Nr. 161/2013 
4. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 68/2014 
5. Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), BGBl.Nr. 31/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 

71/2013 
6. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 (APSG), BGBl.Nr. 683/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 71/2013 
7. Arbeitsruhegesetz (ARG), BGBl.Nr. 144/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013 
8. Auslandseinsatzgesetz 2001 (AuslEG 2001), BGBl. I Nr. 55/2001 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 181/2013 
9. Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 56/2014 
10. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333/1979 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 210/2013 
11. Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG), BGBl.Nr. 

200/1967 i.d.F. BGBl. I Nr. 32/2014 
12. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 138/2013 
13. Berufsausbildungsgesetz (BAG), BGBl.Nr. 142/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 

138/2013 
14. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG), 

BGBl. I Nr. 100/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 42/2014 
15. Bundesbahn-Pensionsgesetz(BB-PG), BGBl. I Nr. 86/2001 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 210/2013 
16. Bundesbezügegesetz (BBezG), BGBl. I Nr. 64/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 

57/2014 
17. Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung (BRPG), BGBl. Nr. 68/1997 

i.d.F. BGBl. I Nr. 75/2013 
18. Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK-G), BGBl. I Nr. 
72/2009 i.d.F. BGBl. I Nr. 65/2013 

19. Bundespflegegeldgesetz (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993 i.d.F. BGBl. I Nr. 
40/2014 

20. Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl.Nr. 159/1958 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 210/2013 

21. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl.Nr. 1/1930 i.d.F. BGBl. I Nr. 
164/2013 

22. Ehegesetz, dRGBl. I S 807/1938 i.d.F. BGBl. I Nr. 15/2013 
23. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 i.d.F. 

i.d.F. BGBl. I Nr. 88/2023 
4. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 109/2023 
5. Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), BGBl. Nr. 31/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 

106/2022 
6. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 (APSG), BGBl. Nr. 683/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 78/2021 
7. Arbeitsruhegesetz (ARG), BGBl. Nr. 144/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 58/2022 
8. Auslandseinsatzgesetz 2001 (AuslEG 2001), BGBl. I Nr. 55/2001 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 102/2019 
9. Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978 i.d.F. BGBl. 

I Nr. 69/2023 
10. Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG), BGBl. Nr. 

200/1967 i.d.F. BGBl. I Nr. 69/2023 
11. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 185/2022 
12. Berufsausbildungsgesetz (BAG), BGBl. Nr. 142/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 

62/2023 
13. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG), 

BGBl. I Nr. 100/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 199/2021 
14. Bundesbahn-Pensionsgesetz (BB-PG), BGBl. I Nr. 86/2001 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 36/2023 
15. Bundesbezügegesetz (BBezG), BGBl. I Nr. 64/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 

15/2022 
16. Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung (BRPG), BGBl. Nr. 68/1997 

i.d.F. BGBl. I Nr. 246/2021 
17. Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK-G), BGBl. I Nr. 
72/2009 i.d.F. BGBl. I Nr. 107/2023 

18. Bundespflegegeldgesetz (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993 i.d.F. BGBl. I Nr. 
109/2023 

19. Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl. Nr. 159/1958 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 36/2023 

20. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 i.d.F. BGBl. I Nr. 
222/2022 

21. Ehegesetz, dRGBl. I S 807/1938 i.d.F. BGBl. I Nr. 59/2017 
22. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 86/2021 
23. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 i.d.F. 
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BGBl. I Nr. 179/2013 
24. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 40/2014 
25. Entwicklungshelfergesetz, BGBl.Nr. 574/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 187/2013 
26. Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG), BGBl.Nr. 340/1993 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 45/2014 
27. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376/1967 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 53/2014 
28. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 52/2014 
29. Gebührenanspruchsgesetz 1975 (GebAG), BGBl. Nr. 136/1975 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 71/2014 
30. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl.Nr. 54/1956 i.d.F. BGBl. I Nr. 8/2014 
31. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978 

i.d.F. BGBl. I Nr. 56/2014 
32. Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl.Nr. 27/1964 i.d.F. BGBl. I Nr. 

81/2013 
33. Kinderbetreuungsgeldgesetz(KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 35/2014 
34. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 89/2012 
35. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl.Nr. 152/1957 

i.d.F. BGBl. I Nr. 81/2013 
36. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG 1984), BGBl. Nr. 302/1984 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 48/2014 
37. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LLDG 

1985), BGBl.Nr. 296/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 211/2013 
38. Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl.Nr. 221/1979 i.d.F. BGBl. I Nr. 

138/2013 
39. Opferfürsorgegesetz, BGBl.Nr. 183/1947 i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013 
40. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl.Nr. 76/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 48/2014 
41. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl.Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I Nr. 134/2013 
42. Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl.Nr. 631/1975 i.d.F. BGBl. I Nr. 

71/2014 
43. Überbrückungshilfengesetz (ÜHG), BGBl.Nr. 174/1963 i.d.F. BGBl. I Nr. 

210/2013 
44. Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 

45/2014 
45. Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl.Nr. 651/1989 i.d.F. BGBl. I Nr. 138/2013 
46. Verfassungsgerichtshofgesetz (VfGG), BGBl.Nr. 85/1953 i.d.F. BGBl. I Nr. 

BGBl. I Nr. 111/2023 
24. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 83/2018 
25. Fachhochschulgesetz (FHG), BGBl. Nr. 340/1993 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 177/2021 
26. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 82/2023 
27. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 90/2023 
28. Gebührenanspruchsgesetz 1975 (GebAG), BGBl. Nr. 136/1975 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 202/2021 
29. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978 

i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2023 
30. Heeresentschädigungsgesetz (HEG), BGBl. I Nr. 162/2015 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 100/2018 
31. Kinderbetreuungsgeldgesetz(KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 82/2023 
32. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 15/2022 
33. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl. Nr. 152/1957 

i.d.F. BGBl. I Nr. 215/2022 
34. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG 1984), BGBl. Nr. 302/1984 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 6/2023 
35. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrpersonen-Dienstrechtsgesetz 

(LLDG 1985), BGBl. Nr. 296/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 6/2023 
36. Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl.Nr. 221/1979 i.d.F. BGBl. I Nr. 

87/2022 
37. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947 i.d.F. BGBl. I Nr. 215/2022 
38. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 37/2023 
39. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I Nr. 100/2023 
40. Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975 i.d.F. BGBl. I Nr. 

223/2022 
41. Überbrückungshilfengesetz (ÜHG), BGBl. Nr. 174/1963 i.d.F. BGBl. I Nr. 

153/2020 
42. Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 

52/2023 
43. Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/1989 i.d.F. BGBl. I Nr. 153/2020 
44. Verfassungsgerichtshofgesetz (VfGG), BGBl. Nr. 85/1953 i.d.F. BGBl. I Nr. 

88/2023 
45. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 14/2022 
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46/2014 
47. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 33/2013 
48. Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146/2001 i.d.F. BGBl. I Nr. 

181/2013 
49. Zivildienstgesetz 1996 (ZDG), BGBl.Nr. 679/1986 i.d.F. BGBl. I Nr. 

163/2013 
50. Zustellgesetz (ZustG), BGBl.Nr. 200/1982 i.d.F. BGBl. I Nr. 33/2013. 

46. Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146/2001 i.d.F. BGBl. I Nr. 
207/2022 

47. Zivildienstgesetz 1996 (ZDG), BGBl.Nr. 679/1986 i.d.F. BGBl. I Nr. 
208/2022 

48. Zustellgesetz (ZustG), BGBl.Nr. 200/1982 i.d.F. BGBl. I Nr. 205/2022. 
 

§ 165 Abs. 3: § 165 Abs. 3: 

  
(3) § 32 Abs. 1 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX tritt 
am 1. April 2024 in Kraft. § 50 Abs. 1 bis 4 und § 50 Abs. 6 in der Fassung des 
Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX treten am 2. September 2024 in Kraft. 
Das Inhaltsverzeichnis und § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 5, § 2a, § 5 Abs. 1 Z 2 lit. a, § 
9, § 9a, § 24 Abs. 1 Z 2 lit. a, § 28 Abs. 1, § 32 Abs. 8 und 9, § 32a Abs. 1 und 
4, § 32d, § 32g Abs. 1, § 32h, § 32i, § 37 Abs. 8 und 9, § 38a Abs. 1 und 5, § 
39a Abs. 2 und 6, § 46 Abs. 1 und 1a, § 91, § 92, § 92a, § 93 Abs. 4 bis 9, § 
93a, § 93b, § 94 Abs. 4 und 8 und § 95 in der Fassung des Landesgesetzes 
LGBl. Nr. XX/XXXX treten am 1. Jänner 2025 in Kraft. § 1 Abs. 2, § 4 Abs. 3 lit. 
h, § 6 Abs. 1 lit. a Z 2, § 6 Abs. 1 lit. b Z 1, § 6 Abs. 1 lit. b Z 2, § 32e, § 37 
Abs. 10, § 51 Abs. 2, § 59b Abs. 4 vorletzter Satz, § 59b Abs. 6, § 78 Abs. 6 lit. 
b, § 79 Abs. 4 lit. c, § 162 Z 7, § 163 und Anlage B Z 26 in der Fassung des 
Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

Anlage B, Z 26: Anlage B, Z 26: 

26. Übergangsbestimmung zur GBDO-Novelle LGBl. Nr. 34/2020 
 
Kann die Verpflichtung zur Absolvierung der Dienstprüfung gemäß den §§ 5 
Abs. 6, 6 Abs. 4. 7 Abs. 2 oder einer Prüfung gemäß § 5 Abs. 5 aufgrund von 
Maßnahmen betreffend die COVID-19-Pandemie nicht rechtzeitig erfüllt wer-
den, verlängert sich die für die Absolvierung vorgesehene Frist um ein Jahr. 

26. Übergangsbestimmung zur GBDO-Novelle LGBl. Nr. XX/XXXX 
 
§ 87 Abs. 2 letzter Satz in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 38/2023 
ist bei den Anpassungen von Ruhegenüssen für die Jahre 2023, 2024 und 
2025 nicht anzuwenden. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Entwurf einer Änderung der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976, LGBl. 2440 
(Gemeinde-Dienstrechtsreformgesetz 2023) 

 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 12 Abs. 1: § 12 Abs. 1: 

 
(1) Außer dem Dienstbezug (Ruhe-, Versorgungsbezug) gebührt dem 
Gemeindebeamten (Hinterbliebenen, Angehörigen) für jedes 
Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 v.H. des 
Dienstbezuges (Ruhe-, Versorgungsbezuges) sowie allfälliger Zulagen gemäß 
§ 4 Abs. 10, die ihm für den Monat der Auszahlung zustehen. Steht ein 
Gemeindebeamter (Hinterbliebener, Angehöriger) während des 
Kalendervierteljahres, für das die Sonderzahlung gebührt, nicht 
ununterbrochen im Genuß des vollen Dienstbezuges (Ruhe-, 
Versorgungsbezug), so gebührt ihm als Sonderzahlung nur der 
entsprechende Teil. Als Monat der Auszahlung gilt bei Ausscheiden aus dem 
Dienststand (Ruhestand, Versorgungsgenußverhältnis) jedenfalls der Monat 
des Ausscheidens aus dem Dienststand (Ruhestand, 
Versorgungsgenußverhältnis). 
 

 
(1) Außer dem Dienstbezug (Ruhe-, Versorgungsbezug) gebührt dem 
Gemeindebeamten (Hinterbliebenen, Angehörigen) für jedes 
Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 v.H. des 
Dienstbezuges (Ruhe-, Versorgungsbezuges) sowie allfälliger Zulagen gemäß 
§ 4 Abs. 10, die ihm für den Monat der Auszahlung zustehen. Steht ein 
Gemeindebeamter (Hinterbliebener, Angehöriger) während des 
Kalendervierteljahres, für das die Sonderzahlung gebührt, nicht 
ununterbrochen im Genuß des vollen Dienstbezuges (Ruhe-, 
Versorgungsbezug), so gebührt ihm als Sonderzahlung nur der entsprechende 
Teil. Als Monat der Auszahlung gilt bei Ausscheiden aus dem Dienststand 
(Ruhestand, Versorgungsgenußverhältnis) jedenfalls der Monat des 
Ausscheidens aus dem Dienststand (Ruhestand, 
Versorgungsgenußverhältnis). Bei teilweise dienstfrei gestellten 
Gemeindebeamten (§ 39a GBDO) ist der dem durchschnittlichen 
Beschäftigungsausmaß während des Kalendervierteljahres entsprechende 
Dienstbezug für die Berechnung der Sonderzahlung maßgeblich, wobei 
allfällige Mehrleistungen (§ 39a Abs. 2 vorletzter Satz GBDO) in die 
Berechnung miteinzubeziehen sind. 
 

§ 32: § 32: 

 
§ 32 

Verweisungen 
 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere 
Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend 
angeführten Fassungen anzuwenden: 

 
§ 32 

Verweisungen 
 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere 
Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend 
angeführten Fassungen anzuwenden: 
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1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 68/2014 

2. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333/1979 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 210/2013 

3. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 179/2013 

4. Einkommensteuergesetz 1988, BGBl.Nr. 400/1988 i.d.F. BGBl. I Nr. 
40/2014 

5. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376/1967 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 53/2014 

6. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl.Nr. 54/1956 i.d.F. BGBl. I Nr. 8/2014 
7. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 33/2013. 

 
1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 110/2023 
2. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333/1979 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 6/2023 
3. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 i.d.F. BGBl. 

I Nr. 86/2021 
4. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 111/2023 
5. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967 i.d.F. BGBl. I Nr. 

82/2023 
6. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54/1956 i.d.F. BGBl. I Nr. 69/2023 
7. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 14/2022. 
 

§ 33 Abs. 12: § 33 Abs. 12: 

  
(12) § 12 Abs. 1 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX tritt 
am 1. Jänner 2025 in Kraft. 
 

Anlage B, Z 22: Anlage B, Z 22: 

22. Übergangsbestimmung zur GBGO-Novelle LGBl. Nr. 34/2020 
 
Der Fortlauf von laufenden gesetzlichen Verjährungs- und Verfallfristen 
betreffend Ansprüche aus dem Dienstverhältnis, die am 16. März 2020 laufen 
oder nach diesem Tag zu laufen beginnen, wird bis 30. April 2020 gehemmt. 
Dauert die COVID-19 Krisensituation über diesen Termin hinaus an, so hat die 
Landesregierung durch Verordnung den festgesetzten Endtermin 30. April 
2020 zu verlängern, nicht jedoch über den 31. Dezember 2020 hinaus. 

22. Übergangsbestimmung zur GBGO-Novelle LGBl. Nr. XX/XXXX 
 
Gemeindebeamte des Dienstzweiges Nr. 12 (Kindergartenhilfsdienst), sind mit 
Wirkung vom 1. Jänner 2025 vom Bürgermeister mit Ernennungsbescheid 
gemäß § 16 Abs. 1 lit. b in die nächsthöhere Verwendungsgruppe 
(Leistungsverwendungsgruppe) zu befördern, sofern eine derartige 
Beförderung vor dem 1. Jänner 2025 noch nicht erfolgt ist. Eine Änderung des 
Dienstzweiges tritt durch diese Beförderung nicht ein. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Entwurf einer Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBl. 2420 
(Gemeinde-Dienstrechtsreformgesetz 2023) 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 1 Abs. 1: § 1 Abs. 1: 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für Personen, die in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zu einer Gemeinde stehen (Vertragsbedienstete). 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für Personen, die in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zu einer Gemeinde stehen (Vertragsbedienstete), soweit 
deren Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2025 begründet wurde und keine 
Vereinbarung über die Anwendung des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 
2025 (NÖ GBedG 2025) abgeschlossen wurde. 
 

§ 2 Abs. 1: § 2 Abs. 1: 

(1) Als Vertragsbedienstete dürfen nur Personen aufgenommen werden, bei 
denen nachstehende Voraussetzungen zutreffen: 
a) die österreichische Staatsbürgerschaft; 
b) das vollendete 15. Lebensjahr; 
c) die volle Handlungsfähigkeit; Minderjährige können jedoch mit Zustimmung 

ihres gesetzlichen Vertreters aufgenommen werden; 
d) die persönliche und fachliche Eignung für den Dienst, insbesondere die 

Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift in dem für die 
Verwendung erforderlichen Ausmaß, und die Erfüllung der mit besonderen 
Vorschriften festgesetzten Bedingungen; 

e) ein einwandfreies Vorleben, wobei der Dienstgeber ermächtigt ist, vor dem 
erstmaligen Einsatz von Vertragsbediensteten in Einrichtungen zur 
Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen 
Auskünfte gemäß § 9a Abs. 2 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl.Nr. 
277/1968, einzuholen; diese Strafregisterauskünfte sind nach ihrer 
Überprüfung unverzüglich zu löschen. 

Wenn es sich nicht um Verwendungen handelt, die österreichischen 
Staatsbürgern vorbehalten sind (§ 3a), sind Staatsangehörige eines EU- oder 
EWR-Mitgliedstaates sowie eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf 
Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration die 

(1) Als Vertragsbedienstete dürfen nur Personen aufgenommen werden, bei 
denen nachstehende Voraussetzungen zutreffen: 
a) die österreichische Staatsbürgerschaft; 
b) das vollendete 15. Lebensjahr; 
c) die volle Handlungsfähigkeit; Minderjährige können jedoch mit Zustimmung 

ihres gesetzlichen Vertreters aufgenommen werden; 
d) die persönliche und fachliche Eignung für den Dienst, insbesondere die 

Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift in dem für die 
Verwendung erforderlichen Ausmaß, und die Erfüllung der mit besonderen 
Vorschriften festgesetzten Bedingungen; 

e) ein einwandfreies Vorleben, wobei der Dienstgeber ermächtigt ist, vor dem 
erstmaligen Einsatz von Vertragsbediensteten in Einrichtungen zur 
Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen 
Auskünfte gemäß § 9a Abs. 2 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl.Nr. 
277/1968, einzuholen; diese Strafregisterauskünfte sind nach ihrer 
Überprüfung unverzüglich zu löschen. 

Staatsangehörige eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates sowie eines Landes, 
dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen 
der europäischen Integration die selben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat, sind österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt. 
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selben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat, österreichischen 
Staatsbürgern gleichgestellt. 

 

§§ 2b und 2c: §§ 2b und 2c: 

 2b 
Personalverzeichnis 

 
Hinsichtlich der Führung eines Personalverzeichnisses gelten die 
Bestimmungen des § 8 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 (NÖ 
GBedG 2025).  
 

§ 2c 
Personalakt und Informationspflicht 

 
(1) Hinsichtlich der Führung des Personalakts gilt § 9 NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025). 
 
(2) Die Vertragsbediensteten sind  

1. über Aus- und Weiterbildungen, die vom Dienstgeber bereitzustellen 
sind, 

2. über das Ausmaß des Erholungsurlaubes für jedes Urlaubsjahr und 
3. über die Identität des Sozialversicherungsträgers 

in Kenntnis zu setzen. Diese Informationen können auch in Form eines 
Hinweises auf die Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen bereitgestellt werden. 
 

§ 3 Abs. 1: § 3 Abs. 1: 

(1) Der Dienstvertrag ist schriftlich auszufertigen und von beiden Teilen zu 
unterschreiben. Er hat jedenfalls Bestimmungen darüber zu enthalten: 

a) in welchem Zeitpunkt das Dienstverhältnis beginnt; 
b) ob der Vertragsbedienstete für einen bestimmten Dienstort oder für einen 

örtlichen Verwaltungsbereich aufgenommen wird; 
c) ob das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit 

eingegangen wird; 
d) welchem Dienstzweig und welcher Entlohnungsgruppe der 

Vertragsbedienstete angehören soll; 
e) ob der Vertragsbedienstete während der vollen täglichen Arbeitszeit oder 

nur während eines Teiles derselben beschäftigt werden soll 
(Vollbeschäftigung oder Teilbeschäftigung); 

f) ob die gemäß § 2 Abs. 5 vorgesehene Dienstprüfung innerhalb von 3 

(1) Den Vertragsbediensteten ist unverzüglich nach dem Beginn des 
Dienstverhältnisses und spätestens einen Monat nach dem 
Wirksamkeitsbeginn jeder Änderung des Dienstvertrages eine schriftliche 
Ausfertigung des Dienstvertrages und allfälliger Nachträge zum Dienstvertrag 
auszufolgen. Er hat jedenfalls Bestimmungen darüber zu enthalten: 

a) in welchem Zeitpunkt das Dienstverhältnis beginnt; 
b) ob der Vertragsbedienstete für einen bestimmten Dienstort oder für einen 

örtlichen Verwaltungsbereich aufgenommen wird; 
c) ob das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit 

eingegangen wird; 
d) welchem Dienstzweig und welcher Entlohnungsgruppe der 

Vertragsbedienstete angehören soll; 
e) ob der Vertragsbedienstete während der vollen täglichen Arbeitszeit oder 
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Jahren nach der Aufnahme erfolgreich abzulegen ist; 
g) dass dieses Gesetz und die zu seiner Durchführung erlassenen 

Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung auf das Dienstverhältnis 
Anwendung finden; 

h) den Namen und die Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse. 

nur während eines Teiles derselben beschäftigt werden soll 
(Vollbeschäftigung oder Teilbeschäftigung); 

f) ob die gemäß § 2 Abs. 5 vorgesehene Dienstprüfung innerhalb von 3 
Jahren nach der Aufnahme erfolgreich abzulegen ist; 

g) dass dieses Gesetz und die zu seiner Durchführung erlassenen 
Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung auf das Dienstverhältnis 
Anwendung finden; 

h) den Namen und die Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse. 
 

§ 3a: § 3a: 

§ 3a 
Verwendungsbeschränkungen 

 
Verwendungen, die ein Verhältnis besonderer Verbundenheit zu Österreich 
voraussetzen, das nur von Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft 
erwartet werden kann, sind ausschließlich Vertragsbediensteten mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft zuzuweisen. Solche Verwendungen sind 
insbesonders jene, die 
 

1. die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme an der Besorgung hoheitlicher 
Aufgaben und 

2. die Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staates 
beinhalten. 
 

§ 3a 
Verwendungsbeschränkungen 

 
Verwendungen, die ein Verhältnis besonderer Verbundenheit zu Österreich 
voraussetzen, das nur von Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft 
erwartet werden kann, sind ausschließlich Vertragsbediensteten mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft zuzuweisen. Solche Verwendungen sind 
insbesonders jene, die 
 

1. die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme an der Besorgung hoheitlicher 
Aufgaben und 

2. die Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staates 
beinhalten. 

§ 4 Abs. 1: § 4 Abs. 1: 

 
(1) Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, die ihm übertragenen Arbeiten und 
Verrichtungen fleißig und gewissenhaft nach bestem Wissen und Können und 
mit vollster Unparteilichkeit zu vollziehen. Er hat seinen Vorgesetzten und 
Mitbediensteten mit Achtung zu begegnen, die dienstlichen Anordnungen der 
Vorgesetzten zu befolgen, sich sowohl im Dienste wie außerhalb des Dienstes 
seiner Stellung angemessen und ehrenhaft zu betragen. Er hat die 
vorgeschriebenen Dienststunden genau einzuhalten, nötigenfalls seine 
Tätigkeit auch über die Dienststunden auszudehnen und vorübergehend 
außerhalb des ihm zugewiesenen Pflichtenkreises andere dienstliche Arbeiten 
auszuführen. Überdies gilt § 28 Abs. 2 GBDO, LGBl. 2400. Der 
Vertragsbedienstete kann, wenn es im Interesse des Dienstes notwendig ist, 
auf einen anderen Dienstposten versetzt werden. 

 
(1) Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, die ihm übertragenen Arbeiten und 
Verrichtungen fleißig und gewissenhaft nach bestem Wissen und Können und 
mit vollster Unparteilichkeit zu vollziehen. Er hat seinen Vorgesetzten und 
Mitbediensteten mit Achtung zu begegnen, die dienstlichen Anordnungen der 
Vorgesetzten zu befolgen, sich sowohl im Dienste wie außerhalb des Dienstes 
seiner Stellung angemessen und ehrenhaft zu betragen. Er hat die 
vorgeschriebenen Dienststunden genau einzuhalten, nötigenfalls seine 
Tätigkeit auch über die Dienststunden auszudehnen und vorübergehend 
außerhalb des ihm zugewiesenen Pflichtenkreises andere dienstliche Arbeiten 
auszuführen. Überdies gilt § 28 Abs. 2 GBDO, LGBl. 2400. Der 
Vertragsbedienstete kann, wenn es im Interesse des Dienstes notwendig ist, 
auf einen anderen Dienstposten versetzt werden. 
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§ 4 Abs. 7: § 4 Abs. 7: 

  
(7) Die §§ 18 bis 20 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 
2025) sind anzuwenden. 
 

§ 4a Abs. 1: § 4a Abs. 1: 

 
(1) Dienstzeit ist die Zeit der Dienststunden, der Überstunden und des 
Bereitschaftsdienstes (Abs. 6) während derer der Vertragsbedienstete 
verpflichtet ist, seiner dienstlichen Tätigkeit nachzugehen. 
 

 
(1) Dienstzeit ist die Zeit der Dienststunden, der Ruhepausen (§ 4d), der 
Mehrleistungen und des Bereitschaftsdienstes (Abs. 6) während derer 
Vertragsbedienstete verpflichtet sind, ihrer dienstlichen Tätigkeit nachzugehen. 

§ 4a Abs. 8 und 9: § 4a Abs. 8 und 9: 

  
(8) Mehrleistungen liegen vor, wenn über schriftliche Anordnung (§ 4j Abs. 1) 
oder aufgrund eines der schriftlichen Anordnung gleichzuhaltenden Umstandes 
(§ 4j Abs. 2) über die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden hinaus 
Dienst zu versehen ist. Bei Gleitzeit liegen Mehrleistungen vor, wenn über 
schriftliche Anordnung oder aufgrund eines der schriftlichen Anordnung 
gleichzuhaltenden Umstandes die Solldienstzeit (fiktive Normaldienstzeit) 
überschritten wird. 
 
(9) Mehrdienstleistungen liegen vor, wenn durch Mehrleistung (Abs. 8) eine 
Überschreitung der regelmäßigen Wochendienstzeit (§ 4b Abs. 1) eintritt oder 
Mehrleistung an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen erbracht wird. Bei 
Gleitzeit liegen Überstunden vor, wenn durch Mehrleistung die Tagesdienstzeit 
von zehn Stunden überschritten wird oder die Mehrleistung außerhalb des 
Gleitzeitrahmens (Rahmenzeit) oder an Samstagen, Sonntagen oder 
Feiertagen erbracht wird. 
 

§ 4b Abs. 1: § 4b Abs. 1: 

(1) Das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit ist vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat), nach Maßgabe der 
Erfordernisse des Dienstes festzusetzen und darf 40 Stunden nicht 
übersteigen. 

(1) Das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit ist vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat), nach Maßgabe der 
Erfordernisse des Dienstes festzusetzen und darf 40 Stunden nicht 
übersteigen. Solange vom Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: vom 
Stadtsenat) keine Wochendienstzeit festgesetzt wird, beträgt die regelmäßige 
Wochendienstzeit 40 Stunden. 
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§ 4b Abs. 2a: § 4b Abs. 2a: 

  

(2a) Im Interesse des Dienstes oder zur Erreichung einer längeren Freizeit 
kann die Dienstzeit in einzelnen Wochen eines Durchrechnungszeitraums von 
bis zu 52 Wochen flexibel aufgeteilt werden, wenn sie innerhalb dieses 
Zeitraums im Durchschnitt die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden nicht 
überschreitet. Eine flexible innerdienstliche Dienstzeitregelung ist für einzelne 
Arbeitsbereiche entsprechend den Erfordernissen festzulegen, wobei 
insbesondere der Dienstzeitrahmen, die fiktive Normaldienstzeit, 
Anwesenheitspflichten, die Länge der Durchrechnungszeiträume, Übertrag, 
Verfall, Abbau und Ausgleich von zeitlichen Mehrleistungen sowie die 
(finanzielle) Bewertung der erbrachten Zeiten und Dienste zu regeln sind, 
wobei hierüber mit der Personalvertretung Verhandlungen zu führen sind und 
eine Vereinbarung anzustreben ist. 
 

§ 4b Abs. 4: § 4b Abs. 4: 

 
(4) Der Vertragsbedienstete hat auf Anordnung über die regelmäßige 
Wochendienstzeit hinaus Dienst zu versehen. Überstunden sind im Sinne des 
§ 46 Abs. 1 GBDO, LGBl. 2400, entweder durch Freizeit auszugleichen oder 
abzugelten. 

 
(4) Der Vertragsbedienstete hat auf Anordnung über die regelmäßige 
Wochendienstzeit hinaus Dienst zu versehen. Mehrdienstleistungen im Sinne 
des § 4a Abs. 9 sind entsprechend § 46 Abs. 1a GBDO, LGBl. 2400, entweder 
durch Freizeit auszugleichen oder abzugelten. 
 

§ 4e: § 4e: 

 
Nach Beendigung der Tagesdienstzeit ist dem Vertragsbediensteten eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren. 

 
Nach Beendigung der Tagesdienstzeit ist dem Vertragsbediensteten eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren. Wird im 
Rahmen der Rufbereitschaft (§ 4a Abs. 7) Dienstleistung erbracht, kann die 
tägliche Ruhezeit unterbrochen werden, wenn innerhalb von zwei Wochen eine 
andere tägliche Ruhezeit um den Zeitraum der Unterbrechung verlängert wird. 
Ein Teil der Ruhezeit muss mindestens acht Stunden betragen. 

§ 4f Abs. 1: § 4f Abs. 1: 

(1) Dem Vertragsbediensteten ist eine ununterbrochene wöchentliche 
Ruhezeit (Wochenruhezeit) von mindestens 35 Stunden einschließlich der 
täglichen Ruhezeit zu gewähren. Diese Wochenruhezeit schließt grundsätzlich 
den Sonntag ein, ist dies aus wichtigen dienstlichen Gründen aber nicht 
möglich, einen anderen Tag der Woche. 
 

(1) Den Vertragsbediensteten ist eine ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit 
(Wochenruhezeit) von mindestens 24 Stunden zuzüglich der täglichen 
Ruhezeit (§ 4e) zu gewähren. Diese Wochenruhezeit schließt grundsätzlich 
den Sonntag ein, ist dies aus wichtigen dienstlichen Gründen aber nicht 
möglich, einen anderen Tag der Woche. 
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§ 4h Abs. 1: § 4h Abs. 1: 

 
(1) Die §§ 4c bis 4g sind auf Vertragsbedienstete mit spezifischen staatlichen 
Tätigkeiten, die im Interesse der Allgemeinheit keinen Aufschub dulden, 
insbesondere bei der Erfüllung der Aufgaben im Katastrophenschutzdienst 
insoweit nicht anzuwenden, als die Besonderheiten dieser Tätigkeit einer 
Anwendung dieser Bestimmungen zwingend entgegenstehen. 

 
(1) Die §§ 4c bis 4g sind auf Vertragsbedienstete mit spezifischen staatlichen 
Tätigkeiten, die im Interesse der Allgemeinheit keinen Aufschub dulden, 
insoweit nicht anzuwenden, als die Besonderheiten dieser Tätigkeit einer 
Anwendung dieser Bestimmungen zwingend entgegenstehen. 
 

§§ 4i und 4j: §§ 4i und 4j: 

 
 

 
§ 4i 

Telearbeit 
 
Hinsichtlich Telearbeit gelten die Bestimmungen des § 41 NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 2025). 
 

§ 4j 
Mehrleistungen 

 
(1) Die Vertragsbediensteten haben auf schriftliche Anordnung  

1. des Gemeinderates (in den Städten mit eigenem Statut: des 
Stadtsenates),  

2. des Bürgermeisters, eines vom Bürgermeister hiezu ermächtigten 
Mitgliedes des Gemeindevorstandes (Stadtrates) oder des Stadtsenates 
oder  

3. eines vom Bürgermeister hiezu schrfitlich ermächtigten Inhabers eines 
Funktionsdienstpostens unter Berufung auf diese Ermächtigung  

über die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden hinaus Dienst zu 
versehen (Mehrleistung).  
 
(2) Den auf Anordnung geleisteten Mehrleistungen (Abs. 1) sind 
Dienstleistungen gleichzuhalten, wenn 

1. die Vertragsbediensteten eine zur Anordnung der Mehrleistung befugte 
Person nicht erreichen konnten und 

2. die Mehrleistung zur Abwehr eines Schadens oder zur Erbringung einer 
unaufschiebbaren Dienstleistung unverzüglich notwendig und nicht 
vorhersehbar war und 



- 39 - 

3. die Notwendigkeit der Mehrleistung nicht auf Umstände zurückgeht, die 
von den Vertragsbediensteten, die die Mehrleistung erbracht haben, 
hätten vermieden werden können und 

4. die Vertragsbediensteten diese Mehrleistung spätestens innerhalb einer 
Woche nach Erbringung der Leistung unter Darlegung der Notwendigkeit 
und Unvorhersehbarkeit schriftlich melden. Besteht für die rechtzeitige 
Meldung eine Verhinderung infolge eines unvorhergesehenen oder 
unabwendbaren Ereignisses ohne Verschulden der 
Vertragsbediensteten, verlängert sich die Frist um die Dauer dieser 
Verhinderung. 

Soweit die vorstehenden Voraussetzungen zutreffen, sind Mehrleistungen 
innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Meldung von der zur Anordnung 
befugten Person gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 schriftlich zu bestätigen. 
 
(3) Mehrleistungen von Teilbeschäftigten, die nicht die Erfordernisse des § 4a 
Abs. 9 erfüllen, können bis zum Ende des auf die Leistung folgenden 
Kalendermonats im Verhältnis 1 : 1 durch Freizeit ausgeglichen werden. 
Soweit nicht dienstliche Interessen entgegenstehen, kann diese Frist mit 
Zustimmung der jeweiligen Vertragsbediensteten erstreckt werden. Werden 
diese Mehrleistungen nicht durch Freizeit ausgeglichen, hat eine Abgeltung 
entsprechend § 19 Abs. 1 letzter Satz zu erfolgen.  
  
(4) Folgende Zeiten sind keine Mehrleistungen: 

1. Zeiten einer von den Vertragsbediensteten angestrebten Einarbeitung 
von Dienstzeit (z. B. im Fall eines Diensttausches oder einer sonstigen 
angestrebten Verlegung der Zeit der Dienstleistung); 

2. Zeitguthaben aus der Gleitzeit. 
 

§ 6a Abs. 1: § 6a Abs. 1: 

 
(1) Ein Vertragsbediensteter darf mit 

- seinem Ehegatten oder eingetragenem Partner 
- seinem Kind, Enkelkind oder Urenkel 
- einem Elternteil, Großelternteil oder Urgroßelternteil 
- seiner Schwester oder seinem Bruder 
- seinen im gleichen Grad Verschwägerten oder 
- seinen Wahleltern oder Wahlkindern 

nicht in folgenden Nahverhältnissen verwendet werden: 
1. Weisungs- oder Kontrollbefugnis zwischen den betroffenen Bediensteten, 

 
(1) Ein Vertragsbediensteter darf mit 

- seinem Ehegatten oder eingetragenem Partner 
- seinem Kind, Enkelkind oder Urenkel 
- einem Elternteil, Großelternteil oder Urgroßelternteil 
- seiner Schwester oder seinem Bruder 
- seinen im gleichen Grad Verschwägerten oder 
- seinen Wahleltern oder Wahlkindern 

nicht in folgenden Nahverhältnissen verwendet werden: 
1. Weisungs- oder Kontrollbefugnis zwischen den betroffenen Bediensteten, 
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2. Verrechnung oder Geld- oder Materialgebarung. 
 
Wenn eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nicht zu befürchten ist 
oder mit einer Versetzung (§ 4 Abs. 1 letzter Satz) nicht abgeholfen werden 
kann, kann in Ausnahmefällen davon abgesehen werden. 

2. Verrechnung oder Geld- oder Materialgebarung. 
 
Wenn eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nicht zu befürchten ist und 
mit einer Versetzung (§ 4 Abs. 1 letzter Satz) nicht abgeholfen werden kann, 
kann in Ausnahmefällen davon abgesehen werden. 
 

§ 6c Abs. 9 bis 11: § 6c Abs. 9 bis 11: 

  
(9) Vertragsbedienstete, die eine zulässige Nebenbeschäftigung gemäß § 6 
ausüben oder Telearbeit nach § 4i, eine Pflegeteilzeit nach § 19 Abs. 3 und 4, 
eine Pflegefreistellung nach § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 93a GBDO, eine 
Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt nach § 
32 Abs. 1 in Verbindung mit § 93b GBDO, einen Frühkarenzurlaub nach § 32 
Abs. 4 bis 6 oder eine Pflegekarenz nach § 32e beantragen oder in Anspruch 
nehmen, dürfen deswegen durch den Dienstgeber nicht benachteiligt werden. 
 
(10) Vertragsbedienstete, die eines der in Abs. 9 aufgezählten Rechte geltend 
machen, dürfen als Reaktion darauf nicht benachteiligt werden. Dasselbe gilt 
für das Recht auf Zurverfügungstellung von Informationen zum 
Dienstverhältnis nach den §§ 2b, 2c und 3. 
 
(11) Vertragsbedienstete dürfen aufgrund des COVID-19-Impfstatus durch den 
Dienstgeber nicht benachteiligt werden. 
 

§ 7 Abs. 3: § 7 Abs. 3: 

 
(3) Außer dem Monatsbezug gebührt dem Vertragsbediensteten für jedes 
Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 v.H. des 
Monatsbezuges, der ihm für den Monat der Auszahlung zusteht. Steht ein 
Vertragsbediensteter während des Kalendervierteljahres, für das die 
Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuß des vollen 
Monatsbezuges, so gebührt ihm als Sonderzahlung nur der entsprechende 
Teil, es sei denn, daß die Minderung des Monatsbezuges auf Krankheit 
zurückzuführen ist (§ 26). Als Monat der Auszahlung gilt beim Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis jedenfalls der Monat des Ausscheidens. 
 

 
(3) Außer dem Monatsbezug gebührt dem Vertragsbediensteten für jedes 
Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 v.H. des 
Monatsbezuges, der ihm für den Monat der Auszahlung zusteht. Steht ein 
Vertragsbediensteter während des Kalendervierteljahres, für das die 
Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuß des vollen 
Monatsbezuges, so gebührt ihm als Sonderzahlung nur der entsprechende 
Teil, es sei denn, daß die Minderung des Monatsbezuges auf Krankheit 
zurückzuführen ist (§ 26). Als Monat der Auszahlung gilt beim Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis jedenfalls der Monat des Ausscheidens. Bei 
Teilbeschäftigung ist der dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß 
während des Kalendervierteljahres entsprechende Monatsbezug für die 
Berechnung der Sonderzahlung maßgeblich, wobei allfällige Mehrleistungen (§ 
19 Abs. 1 vorletzter Satz) in die Berechnung miteinzubeziehen sind. 
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§ 15 Abs. 1 bis 4: § 15 Abs. 1 bis 4: 

 
(1) Dem Vertragsbediensteten, der die Kinderzulage für ein Kind erhält, 
gebührt ohne Rücksicht auf sein wöchentliches Beschäftigungsausmaß eine 
jährliche Studienbeihilfe von € 175,87, wenn dieses Kind eine andere als die 
Pflichtschule besucht. 
 
(2) Gebührt dem Vertragsbediensteten die Kinderzulage für zwei Kinder, so 
erhält er ohne Rücksicht auf sein wöchentliches Beschäftigungsausmaß eine 
jährliche Studienbeihilfe von € 175,87, wenn nur ein Kind eine andere als die 
Pflichtschule besucht. Wenn jedoch beide Kinder eine andere als die 
Pflichtschule besuchen, so gebührt eine jährliche Studienbeihilfe von € 175,87 
für das erste Kind und von € 264,53 für das zweite Kind. 
 
(3) Gebührt dem Vertragsbediensteten die Kinderzulage für mindestens drei 
Kinder, so erhält er ohne Rücksicht auf sein wöchentliches 
Beschäftigungsausmaß eine jährliche Studienbeihilfe von € 461,47 für das 
erste Kind, das eine andere als die Pflichtschule besucht. Für das zweite Kind, 
das eine andere als die Pflichtschule besucht, gebührt eine jährliche 
Studienbeihilfe von € 606,82, für das dritte und jedes weitere Kind, das eine 
andere als die Pflichtschule besucht, gebührt eine jährliche Studienbeihilfe 
von je € 752,16. 
 
(4) Für ein Kind, das wegen eines körperlichen Gebrechens im Internat einer 
Sonderschule untergebracht ist, erhält der Vertragsbedienstete, dem die 
Kinderzulage für dieses Kind gebührt, ohne Rücksicht auf sein wöchentliches 
Beschäftigungsausmaß eine jährliche Studienbeihilfe von € 252,17. 
 

 
(1) Den Vertragsbediensteten, die die Kinderzulage für ein Kind erhalten, 
gebührt ohne Rücksicht auf ihr Beschäftigungsausmaß eine jährliche 
Studienbeihilfe von € 175,87, wenn dieses Kind eine andere als die 
Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe 
befindet. 
 
(2) Den Vertragsbediensteten, die die Kinderzulage für zwei Kinder erhalten, 
gebührt ohne Rücksicht auf ihr Beschäftigungsausmaß eine jährliche 
Studienbeihilfe von € 175,87, wenn nur ein Kind eine andere als die 
Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe 
befindet. Wenn jedoch beide Kinder eine andere als die Pflichtschule 
besuchen und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe befinden, gebührt 
eine jährliche Studienbeihilfe von € 175,87 für das erste Kind und von € 264,53 
für das zweite Kind. 
 
(3) Den Vertragsbediensteten, die die Kinderzulage für mindestens drei Kinder 
erhalten, gebührt ohne Rücksicht auf ihr Beschäftigungsausmaß eine jährliche 
Studienbeihilfe von € 461,47 für das erste Kind, das eine andere als die 
Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe 
befindet. Für das zweite Kind, das eine andere als die Pflichtschule besucht 
und sich in der 9. oder einer höheren Schulstufe befindet, gebührt eine 
jährliche Studienbeihilfe von € 606,82, für das dritte und jedes weitere Kind, 
das eine andere als die Pflichtschule besucht und sich in der 9. oder einer 
höheren Schulstufe befindet, gebührt eine jährliche Studienbeihilfe von je € 
752,16. 
 
(4) Für ein Kind, das wegen einer Behinderung zum Schulbesuch in einem 
Internat untergebracht ist, gebührt den Vertragsbediensteten, die die 
Kinderzulage für dieses Kind erhalten, ohne Rücksicht auf ihr 
Beschäftigungsausmaß eine jährliche Studienbeihilfe von € 252,17. 
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§ 19 Abs. 1: § 19 Abs. 1: 

 
(1) Für eine Wochentagsarbeitsstunde gebührt, wenn die wöchentliche 
Arbeitszeit 40 Stunden beträgt der 173,2. Teil des Monatsbezuges, wenn 
jedoch die wöchentliche Arbeitszeit für Vollbeschäftigte mit weniger als 40 
Stunden festgesetzt ist, der anteilsmäßig entsprechend geringere Teil des 
Monatsbezuges. Die Kinderzulage gebührt bei einem Beschäftigungsausmaß 
von zumindest der Hälfte der Normalleistung eines Vollbeschäftigten in voller 
Höhe. 

 
(1) Für eine Wochentagsarbeitsstunde gebührt, wenn die regelmäßige 
Wochendienstzeit (§ 4b Abs. 1) 40 Stunden beträgt der 173,2. Teil des 
Monatsbezuges, wenn jedoch die regelmäßige Wochendienstzeit für 
Vollbeschäftigte mit weniger als 40 Stunden festgesetzt ist, der anteilsmäßig 
entsprechend geringere Teil des Monatsbezuges. Abweichend davon gebührt 
der Kinderzuschuss unabhängig vom Beschäftigungsausmaß in voller Höhe. 
Mehrleistungen (§ 4a Abs. 8) teilbeschäftigter Vertragsbediensteter, die nicht 
entsprechend § 4j Abs. 3 in Freizeit ausgeglichen werden, sind unter 
Anwendung des ersten Satzes abzugelten. Hinsichtlich der anteiligen 
Sonderzahlung ist § 7 Abs. 3 letzter Satz anzuwenden. 
 

§ 19 Abs. 5: § 19 Abs. 5: 

 
 

 
(5) Teilbeschäftigte dürfen gegenüber vergleichbaren vollbeschäftigten 
Vertragsbediensteten nicht benachteiligt werden, es sei denn, sachliche 
Gründe rechtfertigen die unterschiedliche Behandlung. 
 

§ 20a Abs. 3: § 20a Abs. 3: 

  
(3) Werden Bedienstete vertreten, auf deren Dienstverhältnis das NÖ GBedG 
2025 anzuwenden ist, so ist § 73 Abs. 2 NÖ GBedG 2025 anzuwenden. 
 

§ 25 Abs. 2: § 25 Abs. 2: 

 
(2) Die anfallenden Kosten der Untersuchung gemäß der §§ 20 Abs. 4, 21 
Abs. 2 und 40 Abs. 5 des Führerscheingesetzes sind dem 
Vertragsbediensteten aus Gemeindemitteln zu ersetzen, wenn der 
Vertragsbedienstete den Führerschein in Ausübung seines Dienstes benötigt. 
 

 
(2) Die anfallenden Kosten der Untersuchung gemäß der §§ 17a Abs. 2 und 40 
Abs. 5 FSG sind dem Vertragsbediensteten aus Gemeindemitteln zu ersetzen, 
wenn der Vertragsbedienstete den Führerschein in Ausübung seines Dienstes 
benötigt. 
 

§ 31 Abs. 8: § 31 Abs. 8: 

  
(8) Im Falle eines drohenden Verfalls des Erholungsurlaubes gemäß Abs. 7 
hat der Dienstgeber rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich darauf 
hinzuwirken, dass die Vertragsbediensteten den Erholungsurlaub in Anspruch 
nehmen können und auch in Anspruch nehmen. Der Verfall gemäß Abs. 7 tritt 
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nicht ein, wenn verabsäumt wurde auf die Inanspruchnahme des 
Erholungsurlaubes hinzuwirken. 
 

§ 31b: § 31b: 

 
§ 31b 

Urlaub zur Wiederherstellung der Gesundheit 
 
Ein ärztlich befürworteter Urlaub zur Wiederherstellung der Gesundheit ist 
anläßlich der Bewilligung zur Hälfte auf den Erholungsurlaub anzurechnen. 
Von der halben Anrechnung ist jedoch Abstand zu nehmen, wenn der 
Vertragsbedienstete eine Kur absolviert, deren Kosten ein 
Sozialversicherungsträger oder der Bund auf Grund einer Bewilligung des 
Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen ganz oder teilweise trägt. 
Dieser Urlaub gilt, soweit er nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet wird, 
als eine durch Krankheit verursachte Dienstverhinderung. 
 

 
§ 31b 

Freistellung zur Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit 
 
(1) Eine Freistellung zur Wiederherstellung der Gesundheit (medizinische 
Rehabilitation) während aufrechter Dienstfähigkeit oder zur Erhaltung der 
Gesundheit (Kur), deren Kosten ein Sozialversicherungsträger, bei dem aus 
diesem Dienstverhältnis ein Versicherungsverhältnis besteht, oder der Bund 
auf Grund einer Bewilligung des Sozialministeriumservice ganz oder teilweise 
trägt, ist auf Antrag zu bewilligen, wenn kein Widerspruch zu Abs. 2 besteht.  
 
(2) Bei der zeitlichen Einteilung von Kuren und medizinischen Rehabilitationen 
während aufrechter Dienstfähigkeit ist auf dienstliche Gründe Rücksicht zu 
nehmen. 
 
(3) Eine Kur ist anlässlich der Bewilligung durch den Dienstgeber zur Hälfte auf 
den Erholungsurlaub anzurechnen. Von der halben Anrechnung ist jedoch 
Abstand zu nehmen, wenn eine Kur absolviert wird, deren Kosten ein 
Sozialversicherungsträger, bei dem aus diesem Dienstverhältnis ein 
Versicherungsverhältnis besteht, oder der Bund auf Grund einer Bewilligung 
des Sozialministeriumservice ganz oder teilweise trägt. Von der halben 
Anrechnung ist ebenso Abstand zu nehmen, wenn die Zugehörigkeit zum Kreis 
der begünstigen Behinderten im Sinne des § 2 BEinstG feststeht. Die Kur gilt, 
soweit sie nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet wird, als eine durch 
Krankheit verursachte Dienstverhinderung. 
 
(4) Eine ambulante medizinische Rehabilitation während aufrechter 
Dienstfähigkeit ist jedenfalls zur Hälfte auf den Erholungsurlaub anzurechnen, 
sofern an den jeweiligen Tagen auch sonst kein Dienst verrichtet wird. Soweit 
die medizinische Rehabilitation während vorliegender Dienstunfähigkeit erfolgt, 
liegt eine durch Krankheit oder Unfall verursachte Dienstverhinderung (§ 26) 
vor. 
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§ 32 Abs. 1: § 32 Abs. 1: 

 
(1) Für die Gewährung eines Sonderurlaubes an einen Vertragsbediensteten 
gelten die Bestimmungen der §§ 93, 94 und 96 der NÖ 
Gemeindebeamtendienstordnung 1976 sinngemäß. Die Zeit eines 
Sonderurlaubs ohne Bezüge ist für Rechte, die von der Dauer des 
Dienstverhältnisses oder einer bestimmten Dienstzeit abhängen, nicht zu 
berücksichtigen. 

 
(1) Für die Gewährung eines Sonderurlaubes, einer Pflegefreistellung, einer 
Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt und 
einer sonstigen Dienstfreistellung gelten die Bestimmungen der §§ 93, 93a, 
93b, 94 und 96 GBDO sinngemäß. Die Inanspruchnahme einer Freistellung 
zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt nach § 93b GBDO 
schließt eine Dienstverhinderung gemäß § 5 Abs. 1 (zweiter Tatbestand) in 
Verbindung mit § 26 Abs. 7 zweiter Satz für diesen Anlassfall jedenfalls aus. 
Die Zeit eines Sonderurlaubs ohne Bezüge ist – soweit nichts anderes 
bestimmt wird – für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses oder 
einer bestimmten Dienstzeit abhängen, nicht zu berücksichtigen. 
 

§ 32 Abs. 2: § 32 Abs. 2: 

 
(2) Sonderurlaube unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaube), auf deren 
Gewährung nach den Bestimmungen der Mutterschutzgesetze oder des NÖ 
Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, ein Rechtsanspruch besteht, 
bleiben für alle Rechte, die sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses 
richten, voll wirksam. 

 
(2) Sonderurlaube unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaube), auf deren 
Gewährung nach den Bestimmungen der Mutterschutzgesetze oder des NÖ 
Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, ein Rechtsanspruch besteht, 
bleiben für alle Rechte, die sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses 
richten, voll wirksam. Nach Wiederantritt des Dienstes ist eine Verwendung auf 
jenem Arbeitsplatz, auf dem die Verwendung vor Antritt des Karenzurlaubes 
erfolgte, oder wenn ein solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, auf 
einem gleichwertigen Arbeitsplatz vorzunehmen. 
 

§ 32 Abs. 6: § 32 Abs. 6: 

 
(6) Ein Sonderurlaub gemäß Abs. 4 bleibt für alle Rechte, die sich nach der 
Dauer des Dienstverhältnisses richten, voll wirksam. 

 
(6) Ein Sonderurlaub gemäß Abs. 4 bleibt für alle Rechte, die sich nach der 
Dauer des Dienstverhältnisses richten, voll wirksam. Nach Wiederantritt des 
Dienstes ist eine Verwendung auf jenem Arbeitsplatz, auf dem die 
Verwendung vor Antritt des Frühkarenzurlaubes erfolgte, oder wenn ein 
solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, auf einem gleichwertigen 
Arbeitsplatz vorzunehmen. 
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§ 32a: § 32a: 

 
§ 32a 

Dienstfreistellung 
 
(1) Dem Vertragsbediensteten, der sich um das Amt des Bundespräsidenten 
oder um ein Mandat im Nationalrat, in einem Landtag oder in einem 
Gemeinderat bewirbt, ist die erforderliche freie Zeit zu gewähren. 
 
(2) Der Vertragsbedienstete, der Bundespräsident, Mitglied der 
Bundesregierung, Staatssekretär, Präsident oder Vizepräsident des 
Rechnungshofes, Mitglied der Volksanwaltschaft, Landesrechnungshofdirektor 
oder Mitglied einer Landesregierung ist, ist für die Dauer dieser Funktion vom 
Dienst freizustellen. 
 
(3) Dem Vertragsbediensteten, der Mitglied des Nationalrates, des 
Bundesrates, eines Landtages, eines Gemeinderates, der Bezirksvertretung 
(Wien) oder Ortsvorsteher ist, ist die zur Ausübung seines jeweiligen 
Mandates erforderliche freie Zeit zu gewähren. 
 
(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Vertragsbediensteten, der Mitglied des 
Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages ist, auf seinem 
bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil 

1. auf Grund der besonderen Gegebenheiten die Tätigkeit auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz neben der Ausübung des Mandates nur unter 
erheblicher Beeinträchtigung des Dienstbetriebes möglich wäre; 

2. ein weiterer Verbleib auf dem Arbeitsplatz wiederholte und 
schwerwiegende Interessenskonflikte zwischen den Dienstpflichten des 
Vertragsbediensteten und der freien Ausübung seines Mandates 
erwarten läßt oder 

3. seine Tätigkeit als Mitglied eines Organs der Gesetzgebung und der 
Umfang seiner politischen Funktionen mit der Tätigkeit auf seinem 
Arbeitsplatz unvereinbar ist, 

so ist ihm ein seiner bisherigen Verwendung mindestens gleichwertiger, 
zumutbarer Dienstposten zuzuweisen, auf den keiner der in den Z 1 bis 3 
angeführten Umständen zutrifft. 
 
(5) Ist eine Weiterbeschäftigung des Vertragsbediensteten auf seinem 

 
§ 32a 

Dienstfreistellung zur Ausübung politischer Funktionen oder 
Gewerkschaftsfunktionen 

 
Hinsichtlich der Dienstfreistellung zur Ausübung politischer Funktionen oder 
Gewerkschaftsfunktionen gelten die Bestimmungen des § 53 NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025). 
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bisherigen Dienstposten aus den im Abs. 4 angeführten Gründen nicht 
möglich und kann dem Vertragsbediensteten ein den Erfordernissen des Abs. 
4 entsprechender Dienstposten nicht zugewiesen werden, so ist er für die 
Dauer der Mandatsausübung vom Dienst freizustellen. 
 
(6) Wird hinsichtlich der Zuweisung eines anderen Dienstpostens (Abs. 4) 
oder der Dienstfreistellung (Abs. 5) ein Einvernehmen mit dem 
Vertragsbediensteten nicht erzielt, so hat hierüber der Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) zu entscheiden. Zuvor ist, wenn 
es sich 

1. um einen Abgeordneten zum Nationalrat handelt, der Präsident des 
Nationalrates, 

2. um ein Mitglied des Bundesrates handelt, der Vorsitzende des 
Bundesrates, 

3. um einen Abgeordneten zu einem Landtag handelt, der Präsident des 
jeweiligen Landtages, 

zu hören. 
 
(7) Die Dienstbezüge eines Vertragsbediensteten, dem die zur Ausübung 
seines Mandates als Abgeordneter des Nationalrates, Mitglied des 
Bundesrates oder Abgeordneter eines Landtages, erforderliche freie Zeit zu 
gewähren ist, gebühren in einem um 25 v.H. verminderten Ausmaß. Diese 
Verminderung wird abweichend vom § 16 Abs. 1 bis 3 für jenen Zeitraum 
wirksam, für den dem Vertragsbediensteten als Abgeordneter des 
Nationalrates oder als Mitglied des Bundesrates ein Bezug nach dem 
Bundesbezügegesetz oder als Abgeordneter eines Landtages ein Bezug nach 
dem NÖ Landes- und Gemeindebezügegesetz 1997, LGBl. 0032, oder einer 
entsprechenden landesgesetzlichen Vorschrift gebührt. Auf Ansprüche nach 
dem § 20 Abs. 1 und der §§ 43 und 44 der NÖ 
Gemeindebeamtendienstordnung 1976 ist diese Verminderung nicht 
anzuwenden. 
 
(8) Dem Vertragsbediensteten, der gemäß Abs. 5 vom Dienst freigestellt ist, 
gebühren abweichend von den sonstigen, den Anspruch auf Dienstbezüge 
regelnden Vorschriften ein Monatsbezug in der Höhe des Ruhebezuges und 
Sonderzahlungen, auf die er nach den Bestimmungen der NÖ 
Gemeindebeamtendienstordnung 1976 und der NÖ 
Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 Anspruch hätte, wenn er mit Ablauf 
des letzten Kalenderjahres vor der Dienstfreistellung als Gemeindebeamter in 
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den Ruhestand versetzt worden wäre. Würde der Monatsbezug den 
Dienstbezug übersteigen, der dem Vertragsbediensteten gemäß Abs. 7 
zukäme, so ist er auf dieses Ausmaß zu kürzen. Der Hundertsatz einer 
solchen Kürzung ist auf alle Bestandteile des Monatsbezuges in gleicher 
Weise anzuwenden. Für künftige Anpassungen dieses Monatsbezuges gilt § 
87 Abs. 2 GBDO, LGBl. 2400, sinngemäß. 
 
(9) Dienstbezüge im Sinne der Abs. 7 und 8 sind alle auf Grund des 
Dienstverhältnisses nach dienst- und besoldungsrechtlichen Vorschriften 
gebührenden Geldleistungen. 
 
(10) Bei der Anwendung aller sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften ist 
von jener Bezugshöhe auszugehen, die sich ohne Berücksichtigung der Abs. 
7 bis 9 ergeben hätte. 
 
(11) Die Bestimmungen der Abs. 4 bis 10 sind auf Vertragsbedienstete, die 
Abgeordnete eines anderen als des NÖ Landtages sind, nur dann 
anzuwenden, wenn in diesem Bundesland gemäß Art. 95 Abs. 4 B-VG eine 
den Art. 59a B-VG entsprechende Regelung getroffen wurde. 
 
(12 )Ebenso ist einem Vertragsbediensteten, der Funktionär der Gewerkschaft 
ist, die zur Erfüllung dieser Funktion notwendige Dienstfreiheit vom 
Bürgermeister (Magistratsdirektor, leitenden Gemeindebeamten) auf 
Ansuchen zu gewähren. Ist wegen dringender Geschäfte die Beurlaubung 
solcher Funktionäre auf bestimmte oder unbestimmte Zeit erforderlich, so hat 
die Gewerkschaft um deren Beurlaubung beim Bürgermeister einzuschreiten. 
Einem solchen Ansuchen ist, soweit es der Dienst gestattet, zu entsprechen. 
 

§ 32b Abs. 1: § 32b Abs. 1: 

 
(1) Dem Vertragsbediensteten ist auf Antrag die zum Zweck der 
Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 93 Abs. 5 GBDO, 
LGBl. 2400, für einen bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum 
erforderliche 

1. teilweise Dienstfreistellung unter sinngemäßer Anwendung des § 19 
Abs. 1 oder 

2. gänzliche Dienstfreistellung unter Entfall der Bezüge 
zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebegleitung von 
Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeeltern sowie von 

 
(1) Dem Vertragsbediensteten ist auf Antrag die zum Zweck der 
Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 93a Abs. 2 GBDO, 
LGBl. 2400, für einen bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum 
erforderliche 

1. teilweise Dienstfreistellung unter sinngemäßer Anwendung des § 19 
Abs. 1 oder 

2. gänzliche Dienstfreistellung unter Entfall der Bezüge 
zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebegleitung von 
Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeeltern sowie von 
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Kindern der Person, mit der der Vertragsbedienstete in Lebensgemeinschaft 
lebt, zu gewähren. Dem Vertragsbediensteten ist auf Antrag eine 
Verlängerung der Dienstfreistellung zu gewähren, wobei die Gesamtdauer pro 
Anlassfall sechs Monate nicht überschreiten darf. 
 

Kindern der Person, mit der der Vertragsbedienstete in Lebensgemeinschaft 
lebt, zu gewähren. Dem Vertragsbediensteten ist auf Antrag eine Verlängerung 
der Dienstfreistellung zu gewähren, wobei die Gesamtdauer pro Anlassfall 
sechs Monate nicht überschreiten darf. 
 

§ 33: § 33: 

 
§ 33 

Urlaubsersatzleistung 
 
(1) Einem Vertragsbediensteten gebührt anlässlich der Beendigung des 
Dienstverhältnisses eine Ersatzleistung für den noch nicht verbrauchten 
Erholungsurlaub, wenn er nicht unmittelbar in ein anderes Dienstverhältnis zur 
Gemeinde übernommen wird (Urlaubsersatzleistung). Die 
Urlaubsersatzleistung gebührt nur insoweit, als der Vertragsbedienstete das 
Unterbleiben des Verbrauchs des Erholungsurlaubs nicht zu vertreten hat. 
 
(2) Der Vertragsbedienstete hat das Unterbleiben des Verbrauchs 
insbesondere dann zu vertreten, wenn 

1. er ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt, 
2. er aus seinem Verschulden entlassen oder gekündigt wird, 
3. sein Dienstverhältnis vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter aus dem 

Grund des § 35 Abs. 2 wegen eines Anspruchs auf Leistungen aus den 
Versicherungsfällen des Alters endet. 

 
(3) Die Urlaubsersatzleistung ist für jedes Kalenderjahr, aus dem ein noch 
nicht verbrauchter und nicht verfallener Anspruch auf Erholungsurlaub 
vorhanden ist, gesondert zu bemessen. Das ersatzleistungsfähige 
Urlaubsausmaß beträgt jenen Teil des Vierfachen der Wochendienstzeit, die 
dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß im jeweiligen Kalenderjahr 
entspricht. Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß wird unter sinngemäßer 
Anwendung des § 31a Abs. 4 und 5 reduziert. Für das laufende Kalenderjahr 
reduziert sich weiters das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß entsprechend 
dem Verhältnis der Dauer der Dienstzeit in diesem Kalenderjahr zum 
gesamten Kalenderjahr. 
 
(4) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jenen Teil des ersatzleistungsfähigen 
Urlaubsausmaßes, der nach Abzug des tatsächlich verbrauchten 
Erholungsurlaubs aus diesem Kalenderjahr verbleibt. Die Ersatzleistung für 

 
§ 33 

Urlaubsersatzleistung 
 
(1) Den Vertragsbediensteten gebührt für das Kalenderjahr, in dem das 
Dienstverhältnis endet, zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses 
eine Ersatzleistung als Abgeltung für den der Dauer des Dienstverhältnisses in 
diesem Kalenderjahr im Verhältnis zum gesamten Kalenderjahr 
entsprechenden Erholungsurlaub (Urlaubsersatzleistung). Bereits verbrauchter 
Erholungsurlaub dieses Kalenderjahres ist auf das aliquote Urlaubsausmaß 
anzurechnen. 
 
(2) Die Bemessungsbasis der Ersatzleistung wird anhand des Monatsbezuges 
und der anteiligen Sonderzahlungen, die für den Zeitraum des gesamten 
Erholungsurlaubes dieses Kalenderjahres gebühren würden, ermittelt, wobei 
von der am Ende des Dienstverhältnisses erreichten besoldungsrechtlichen 
Stellung auszugehen ist. Die Ersatzleistung gebührt in dem Ausmaß der 
Bemessungsbasis, das dem Verhältnis des aliquoten Urlaubsausmaßes unter 
Anrechnung bereits verbrauchten Erholungsurlaubs gemäß Abs. 1 zum vollen 
Urlaubsausmaß entspricht. 
 
(3) Im Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses durch vorzeitige Auflösung 
(mit Ausnahme des § 39 Abs. 4 und 5) sind die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass für die Ermittlung der Ersatzleistung anstelle des für das 
Kalenderjahr gebührenden gesamten Erholungsurlaubs das Vierfache der 
Wochendienstzeit, die dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß im 
betreffenden Kalenderjahr entspricht, zugrunde zu legen ist. 
 
(4) Bei einem bereits erfolgten Verbrauch des Erholungsurlaubes über das 
aliquote Ausmaß hinaus sind die zuviel empfangenen Leistungen 
(Übergenuss) grundsätzlich nicht rückzuerstatten. Eine Rückerstattung dieses 
Übergenusses hat aber zu erfolgen, wenn das Dienstverhältnis durch 
vorzeitige Auflösung (mit Ausnahme des § 39 Abs. 4 und 5) beendet wurde. 
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die verbleibenden Urlaubsstunden ist durch die Teilung des die 
Bemessungsgrundlage bildenden Betrages durch die 4,33fache 
Wochenstundenzahl gemäß § 4b Abs. 1 zu ermitteln. 
 
(5) Bemessungsgrundlage für die Urlaubsersatzleistung für das laufende 
Kalenderjahr ist der volle Monatsbezug (§ 7 Abs. 2) des Vertragsbediensteten 
im Monat der Beendigung des Dienstverhältnisses vermindert um eine 
allfällige Kinderzulage. Für die vergangenen Kalenderjahre ist die 
Bemessungsgrundlage der volle Monatsbezug im Dezember des jeweiligen 
Kalenderjahres jeweils vermindert um eine allfällige Kinderzulage. 
 
(6) Wurde bereits für das Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis endet, 
über den von Beginn dieses Kalenderjahres bis zum Ende des 
Dienstverhältnisses ermittelten aliquoten Jahresurlaub hinaus Urlaub 
konsumiert, ist dieser Übergenuss zurückzuerstatten, wenn das 
Dienstverhältnis aus den in Abs. 2 Z. 1 oder 2 genannten Gründen endet. Der 
aliquote Jahresurlaub ist im Verhältnis der in diesem Kalenderjahr 
zurückgelegten vollen Dienstwochen zur Zahl 52 zu ermitteln. 
 

 
(5) Für nicht verbrauchten Erholungsurlaub aus vorangegangenen 
Kalenderjahren gebührt eine Ersatzleistung in der Höhe des Monatsbezuges 
und der anteiligen Sonderzahlungen, die während des Erholungsurlaubes 
zugekommen wären, wenn dieser in dem Kalenderjahr verbraucht worden 
wäre, in dem der Urlaubsanspruch entstanden ist. Dabei ist von der am Ende 
des jeweiligen Kalenderjahres erreichten besoldungsrechtlichen Stellung 
auszugehen. Für bereits verfallenen Erholungsurlaub gebührt keine 
Ersatzleistung. 
 
(6) Endet das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß 
dem NÖ Mutterschutz-Landesgesetz oder dem NÖ VKUG 2000 oder nach 
gleichartigen bundesgesetzlichen Bestimmungen durch 

1. Entlassung ohne Verschulden der jeweiligen Vertragsbediensteten, 
2. begründeten vorzeitigen Austritt von Vertragsbediensteten, 
3. Kündigung durch den Dienstgeber oder 
4. einvernehmliche Auflösung, 

ist der Berechnung der Ersatzleistung im Sinne des Abs. 2 jenes 
Beschäftigungsausmaß zugrunde zu legen, das in dem Kalenderjahr, in dem 
der Urlaubsanspruch entstanden ist, für die oder den Vertragsbediensteten 
überwiegend maßgebend war. 
 

§ 35a Abs. 1: § 35a Abs. 1: 

 
(1) Vertragsbedienstete haben der Gemeinde im Fall des Endens des 
Dienstverhältnisses durch einverständliche Auflösung (§ 35 Abs. 1 lit.b), 
Kündigung oder vorzeitige Auflösung die bis zum Beendigungszeitpunkt 
aufgewendeten Aus- und Weiterbildungskosten zu ersetzen, wenn diese den 
Betrag von € 2.500,– übersteigen. Der Ersatz der Aus- und 
Weiterbildungskosten reduziert sich pro vollendetem Kalendermonat des 
Dienstverhältnisses nach dem jeweiligen Monat der Beendigung der 
Ausbildung um ein Sechzigstel. Besteht die Ausbildung aus mehreren in 
einem sachlichen Zusammenhang zueinander stehenden Teilen, reduzieren 
sich die Aus- und Weiterbildungskosten mit Enden des letzten Teiles. 

 
(1) Vertragsbedienstete haben der Gemeinde im Fall des Endens des 
Dienstverhältnisses durch einverständliche Auflösung (§ 35 Abs. 1 lit.b), 
Kündigung oder vorzeitige Auflösung die bis zum Beendigungszeitpunkt 
aufgewendeten Aus- und Weiterbildungskosten zu ersetzen, wenn diese den 
Freibetrag von € 2.500,– übersteigen. Der Ersatz der Aus- und 
Weiterbildungskosten reduziert sich pro vollendetem Kalendermonat des 
Dienstverhältnisses nach dem jeweiligen Monat der Beendigung der 
Ausbildung um ein Sechzigstel. Besteht die Ausbildung aus mehreren in einem 
sachlichen Zusammenhang zueinander stehenden Teilen, reduzieren sich die 
Aus- und Weiterbildungskosten mit Enden des letzten Teiles. 
 

§ 35a Abs. 5: § 35a Abs. 5: 

 
(5) Die zu ersetzenden Aus- und Weiterbildungskosten setzen sich zusammen 
aus: 

 
(5) Die zu ersetzenden Aus- und Weiterbildungskosten setzen sich zusammen 
aus: 
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1. dem Bruttobezug einschließlich Sonderzahlungen ohne 
Dienstgeberbeiträge in jenem Ausmaß, in dem die Aus- und 
Weiterbildung durch Freistellung von der Dienstleistung unter 
Fortzahlung der Bezüge ermöglicht wurde, 

2. den Kurs-, Schulungs- und Seminarkosten, 
3. dem Fahrtkostenersatz, 
4. den Lehrmittelkosten, 
5. den Reisegebühren, 
6. sonstigen Aus- und Weiterbildungskosten, die von der Gemeinde ersetzt, 

zur Verfügung gestellt oder aufgewendet wurden. 
 

1. dem Bruttobezug einschließlich Sonderzahlungen ohne 
Dienstgeberbeiträge in jenem Ausmaß, in dem die Aus- und 
Weiterbildung durch Freistellung von der Dienstleistung unter 
Fortzahlung der Bezüge ermöglicht wurde, 

2. den Kurs-, Schulungs- und Seminarkosten, 
3. dem Fahrtkostenersatz, 
4. den Lehrmittelkosten, 
5. den Reisegebühren, 
6. sonstigen Aus- und Weiterbildungskosten, die von der Gemeinde ersetzt, 

zur Verfügung gestellt oder aufgewendet wurden. 
Die Kosten nach Z 2, 4 und 6 können pauschaliert werden. 
 

§ 39 Abs. 4: § 39 Abs. 4: 

 
(4) Das Dienstverhältnis gilt mit dem Tag des Verlustes der 
Staatsbürgerschaft (Staatsangehörigkeit) als aufgelöst, und zwar 

a) bei Verwendungen gemäß § 3a mit dem Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, 

b) bei sonstigen Verwendungen 
aa) mit dem Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn nicht 

die Staatsangehörigkeit eines vom § 2 Abs. 1 erfaßten Landes 
gegeben ist; 

bb) mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit eines vom § 2 Abs. 1 
erfaßten Landes, wenn nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen 
vom § 2 Abs. 1 erfaßten Landes oder die österreichische 
Staatsbürgerschaft gegeben ist, 

es sei denn, daß besondere dienstliche Interessen das Fortbestehen des 
Dienstverhältnisses rechtfertigen. 
 

 
(4) Das Dienstverhältnis gilt mit dem Tag des Verlustes des unbeschränkten 
Zugangs zum österreichischen Arbeitsmarkt als aufgelöst. Für 
Vertragsbedienstete im Gemeindewachdienst bewirkt der Verlust der 
österreichischen Staatsbürgerschaft eine vorzeitige Auflösung des 
Dienstverhältnisses. 
 

§ 44 Abs. 1: § 44 Abs. 1: 

 
(1) Als Vertragsbedienstete im Gemeindewachdienst dürfen nur Personen 
aufgenommen werden, bei denen außer den im § 2 Abs. 1 aufgezählten 
Voraussetzungen noch nachstehende Voraussetzungen zutreffen: 

a) bei männlichen Bewerbern die Ableistung des Grundwehrdienstes; 
b) ein Höchstalter von 30 Jahren; 
c) eine Mindestgröße von 168 cm, bei weiblichen Bewerbern eine 

Mindestgröße von 163 cm. 
 

 
(1) Als Vertragsbedienstete im Gemeindewachdienst dürfen nur Personen 
aufgenommen werden, bei denen außer den im § 2 Abs. 1 aufgezählten 
Voraussetzungen noch nachstehende Voraussetzungen zutreffen: 

a) bei männlichen Bewerbern die Ableistung des Grundwehrdienstes; 
b) abweichend von § 2 Abs. 1 die österreichische Staatsbürgerschaft. 
c) eine Mindestgröße von 168 cm, bei weiblichen Bewerbern eine 

Mindestgröße von 163 cm. 
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§ 46 Abs. 1: § 46 Abs. 1: 

 
(1) Auf die an den von den Gemeinden erhaltenen privaten 
Unterrichtsanstalten verwendeten Vertragslehrer finden die Bestimmungen 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 sinngemäß Anwendung. Für 
Musikschullehrer gilt dies nur insoweit, als im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. Auf Musikschullehrer finden die Bestimmungen der §§ 42b bis 
44e des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (Vertragslehrer in nicht 
gesicherter Verwendung) keine Anwendung. 
 
 

 
(1) Auf die an den von den Gemeinden erhaltenen privaten 
Unterrichtsanstalten verwendeten Vertragslehrer finden die Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 sinngemäß Anwendung. Für 
Musikschullehrkräfte gelten die Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86/1948 i.d.F. BGBl. I Nr. 
8/2014, nur insoweit, als in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist. Auf 
Musikschullehrkräfte finden die Bestimmungen der §§ 42b bis 44e des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86/1948 i.d.F. BGBl. I Nr. 
8/2014, (Vertragslehrer in nicht gesicherter Verwendung) keine Anwendung. 
 

§ 46c Abs. 10: § 46c Abs. 10: 

 
(10) Beschäftigungsausmaß kann vom Dienstgeber herabgesetzt werden, 
wenn sich der Arbeitsumfang nicht nur vorübergehend wesentlich ändert. 
Kündigt der Musikschullehrer aus diesem Grund, so gilt diese Kündigung als 
durch den Dienstgeber wegen Änderung des Arbeitsumfanges erfolgt (§ 32 
Abs. 4 Vertragsbedienstetengesetz 1948). Bei Auflösung der Musikschule 
kann eine Kündigung durch den Dienstgeber auch dann erfolgen, wenn das 
Dienstverhältnis des Musikschullehrers durch die Kündigung in einem 
Zeitpunkt enden würde, in dem er das 50. Lebensjahr vollendet und bereits 10 
Jahre in diesem Dienstverhältnis zugebracht hat. 

 
(10) Beschäftigungsausmaß kann vom Dienstgeber herabgesetzt werden, 
wenn sich der Arbeitsumfang nicht nur vorübergehend wesentlich ändert. Eine 
wesentliche Änderung des Arbeitsumfanges liegt jedenfalls dann vor, wenn 
eine Reduktion der Lehrverpflichtung um 20 % eintritt. Kündigt der 
Musikschullehrer aus diesem Grund, so gilt diese Kündigung als durch den 
Dienstgeber wegen Änderung des Arbeitsumfanges erfolgt (§ 32 Abs. 4 
Vertragsbedienstetengesetz 1948). Bei Auflösung der Musikschule kann eine 
Kündigung durch den Dienstgeber auch dann erfolgen, wenn das 
Dienstverhältnis des Musikschullehrers durch die Kündigung in einem 
Zeitpunkt enden würde, in dem er das 50. Lebensjahr vollendet und bereits 10 
Jahre in diesem Dienstverhältnis zugebracht hat. 
 

§ 46e Abs. 1: § 46e Abs. 1: 

(1) Im Dienstpostenplan der Gemeinde (des Gemeindeverbandes) ist für die 
Musikschulleitung ein gesondert bezeichneter Dienstposten vorzusehen. Der 
Besetzung des Dienstpostens der Musikschulleitung hat eine öffentliche 
Ausschreibung sowie die Benachrichtigung der NÖ Landesregierung durch 
den Bürgermeister (Obmann des Gemeindeverbandes) voranzugehen. Für die 
Bewerbung ist eine Frist von mindestens vier Wochen einzuräumen. Sollten 
nach Ablauf der Bewerbungsfrist nicht mindestens drei Bewerbungen 
eingelangt sein, ist die Stellenausschreibung mit einer Bewerbungsfrist von 
mindestens sechs Wochen zu wiederholen und jedenfalls in den “Amtlichen 
Nachrichten der NÖ Landesregierung” zu verlautbaren. Auf diesem Umstand 
ist in der ersten Stellenausschreibung hinzuweisen. 
 

(1) Im Dienstpostenplan der Gemeinde (des Gemeindeverbandes) ist für die 
Musikschulleitung und allenfalls für die Stellvertretung der Musikschulleitung 
ein gesondert bezeichneter Dienstposten vorzusehen. Der Besetzung des 
Dienstpostens der Musikschulleitung hat eine öffentliche Ausschreibung sowie 
die Benachrichtigung der NÖ Landesregierung durch den Bürgermeister 
(Obmann des Gemeindeverbandes) voranzugehen. Für die Bewerbung ist eine 
Frist von mindestens vier Wochen einzuräumen. Sollten nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist nicht mindestens drei Bewerbungen eingelangt sein, ist die 
Stellenausschreibung mit einer Bewerbungsfrist von mindestens sechs 
Wochen zu wiederholen und jedenfalls in den “Amtlichen Nachrichten der NÖ 
Landesregierung” zu verlautbaren. Auf diesem Umstand ist in der ersten 
Stellenausschreibung hinzuweisen. 
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§ 46e Abs. 8: § 46e Abs. 8: 

(8) Die Betrauung mit dem Dienstposten des Musikschulleiters (befristet und 
unbefristet) obliegt ebenso wie die Beendigung der Betrauung dem 
Gemeinderat (dem Verbandsvorstand) bzw. in Städten mit eigenem Statut: 
dem Stadtsenat. 
 

(8) Die Betrauung mit dem Dienstposten der Musikschulleitung und einer 
allfälligen Stellvertretung der Musikschulleitung (befristet und unbefristet) 
obliegt ebenso wie die Beendigung der Betrauung dem Gemeinderat (dem 
Verbandsvorstand) bzw. in Städten mit eigenem Statut dem Stadtsenat. 

§ 46f Abs. 3: § 46f Abs. 3: 

(3) Dem Leiter einer Musikschule gebührt nach Maßgabe des Abs. 4 eine 
Leiterzulage. Die Höhe dieser Zulage bestimmt sich nach der Summe der 
Lehrverpflichtungen der Musikschullehrer zu Beginn eines Schuljahres. 

(3) Dem Leiter einer Musikschule gebührt nach Maßgabe des Abs. 4 eine 
Leiterzulage. Die Höhe dieser Zulage bestimmt sich nach der Summe der 
Lehrverpflichtungen der Musikschullehrer zu Beginn eines Schuljahres. Die 
Höhe der Leiterzulage für die Stellvertretung der Musikschulleitung wird vom 
Gemeinderat (Verbandsvorstand) bzw. in Städten mit eigenem Statut vom 
Stadtsenat festgesetzt und darf 35 % der Zulage für die Musikschulleitung 
(Abs. 4) nicht überschreiten. 

§ 46k Abs. 1: § 46k Abs. 1: 

 
(1) Für Musikschullehrer, auf deren Dienstverhältnisse die Bestimmungen des 
Abs. 7 erster Satz der Übergangsbestimmungen zur GVBG-Novelle LGBl. 
2420-38 anzuwenden sind, gelten anstelle des § 41 Abs. 1 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 die Bestimmungen des Abs. 2. 
 

 
(1) Für Musikschullehrer, auf deren Dienstverhältnisse die Bestimmungen des 
Abs. 7 erster Satz der Übergangsbestimmungen zur GVBG-Novelle LGBl. 
2420-38 anzuwenden sind, gelten anstelle des § 41 Abs. 1 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86/1948 i.d.F. BGBl. I Nr. 
8/2014, die Bestimmungen des Abs. 2. 
 

§ 46k Abs. 3: § 46k Abs. 3: 

 
(3) Den Musikschullehrern nach Abs. 1, die mit der Leitung der Musikschule 
betraut sind, gebühren abweichend von § 57 Abs. 2 Gehaltsgesetz 1956 – 
unbeschadet der Erhöhung nach § 41 Abs. 2 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und nach § 57 Abs. 3 und 4 des 
Gehaltsgesetzes 1956 – nachstehende Dienstzulagen: 
 
a) in der Entlohnungsgruppe l 1: 
........... 
 

 
(3) Den Musikschullehrern nach Abs. 1, die mit der Leitung der Musikschule 
betraut sind, gebühren abweichend von § 57 Abs. 2 Gehaltsgesetz 1956 – 
unbeschadet der Erhöhung nach § 41 Abs. 2 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86/1948 i.d.F. BGBl. I Nr. 
8/2014, und nach § 57 Abs. 3 und 4 des Gehaltsgesetzes 1956 – 
nachstehende Dienstzulagen: 
a) in der Entlohnungsgruppe l 1: 
........... 
 

§ 46k Abs. 4: § 46k Abs. 4: 

 (4) Für Musikschullehrer im Sinn des Abs. 1 gilt § 46f Abs. 3 sinngemäß. 
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§ 53 Z 9: § 53 Z 9: 

 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Union 
umgesetzt: 
 
1. ....... 
9. Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung 
einer hochqualifizierten Beschäftigung, ABl.Nr. L 155 vom 18. Juni 2009, S. 
17. 
10. ...... 
 

 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Union 
umgesetzt: 
 
1. ....... 
9. Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Oktober 2021 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten 
Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des Rates, 
ABl.Nr. L 382 vom 28. Oktober 2021, S. 1. 
10. ....... 
 

§ 54: § 54: 

§ 54 
Verweisungen 

 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere 
Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend 
angeführten Fassungen anzuwenden: 
 
1. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 68/2014 
2. Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), BGBl.Nr. 31/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 

71/2013 
3. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 (APSG), BGBl. Nr. 683/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 71/2013 
4. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 138/2013 
5. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG), 

BGBl. I. Nr. 77/2011 i.d.F. BGBl. I Nr. 42/2014 
6. Bundesbezügegesetz (BBezG), BGBl. I Nr. 64/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 

57/2014 
7. Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK-G), BGBl. I Nr. 
72/2009 i.d.F. BGBl. I Nr. 65/2013 

8. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 179/2013 

§ 54 
Verweisungen 

 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere 
Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend 
angeführten Fassungen anzuwenden: 
 
1. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 109/2023 
2. Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), BGBl. Nr. 31/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 

106/2022 
3. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 (APSG), BGBl. Nr. 683/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 78/2021 
4. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 185/2022 
5. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG), 

BGBl. I. Nr. 100/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 199/2021 
6. Bundesbezügegesetz (BBezG), BGBl. I Nr. 64/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 

155/2020 
7. Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK-G), BGBl. I Nr. 
72/2009 i.d.F. BGBl. I Nr. 107/2023 

8. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 i.d.F. BGBl. 
I Nr. 86/2021 
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9. Entwicklungshelfergesetz, BGBl.Nr. 574/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 187/2013 
10. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376/1967 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 53/2014 
11. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 2/1998 i.d.F. BGBl. I Nr. 52/2014 
12. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl.Nr. 54/1956 i.d.F. BGBl. I Nr. 8/2014 
13. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 89/2012 
14. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl.Nr. 152/1957 

i.d.F. BGBl. I Nr. 81/2013 
15. Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl.Nr. 221/1979 i.d.F. BGBl. I Nr. 

138/2013 
16. Opferfürsorgegesetz, BGBl.Nr. 183/1947 i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013 
17. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl.Nr. 76/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 48/2014 
18. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl.Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I Nr. 134/2013 
19. Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 

45/2014 
20. Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG), BGBl.Nr. 86/1948 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 8/2014 
21. Zustellgesetz (ZustG), BGBl.Nr. 200/1982 i.d.F. BGBl. I Nr. 33/2013. 

9. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 83/2018 
10. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 82/2023 
11. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 90/2023 
12. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54/1956 i.d.F. BGBl. I Nr. 69/2023 
13. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 15/2022 
14. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl. Nr. 152/1957 

i.d.F. BGBl. I Nr. 215/2022 
15. Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979 i.d.F. BGBl. I Nr. 

87/2022 
16. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947 i.d.F. BGBl. I Nr. 215/2022 
17. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 37/2023 
18. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I Nr. 100/2023 
19. Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 

52/2023 
20. Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG), BGBl. Nr. 86/1948 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 69/2023 
21. Zustellgesetz (ZustG), BGBl. Nr. 200/1982 i.d.F. BGBl. I Nr. 205/2022. 

§ 55 Abs. 14: § 55 Abs. 14: 

  
(14) § 4a Abs. 1 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX tritt 
am 1. April 2024 in Kraft. § 15 Abs. 1 bis 4 in der Fassung des 
Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX tritt am 2. September 2024 in Kraft. § 1 
Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 2b, § 2c, § 3 Abs. 1, § 3a, § 4 Abs. 1 und 7, § 4a Abs. 8 
und 9, § 4b Abs. 1, 2a und 4, § 4e, § 4h Abs. 1, § 4i, § 4j, § 6a Abs. 1, § 6c 
Abs. 9 und 10, § 7 Abs. 3, § 19 Abs. 1 und 5, § 20a Abs. 3, § 25 Abs. 2, § 31 
Abs. 8, § 31b, § 32 Abs. 1, § 32 Abs. 2 und 6, § 32a, § 32b Abs. 1, § 33, § 35a 
Abs. 1 und 5, § 39 Abs. 4, § 44 Abs. 1 lit. b und c, § 46c Abs. 10, § 46e Abs. 1, 
§ 46e Abs. 8,§ 46f Abs. 3 und § 46k Abs. 4 in der Fassung des 
Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX treten am 1. Jänner 2025 in Kraft. § 4f, § 
6c Abs. 11, § 25 Abs. 2, § 46 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 46k Abs. 1, § 
46k Abs. 3, § 53 Z 9, § 54 und Anlage B Z 29 in der Fassung des 
Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 
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Anlage B, Z 29: Anlage B, Z 29: 

29. Übergangsbestimmung zur GVBG-Novelle LGBl. Nr. 34/2020 
 
(1) Kann die Verpflichtung zur Absolvierung der Dienstprüfung gemäß den 
§§ 2 Abs. 5, 3 Abs. 1 lit. f, 11 Abs. 3 oder der Ausbildung gemäß § 46b Abs. 4 
aufgrund von Maßnahmen betreffend die COVID-19-Pandemie nicht 
rechtzeitig erfüllt werden, verlängert sich die für die Absolvierung vorgesehene 
Frist um ein Jahr. 
 
(2) Der Fortlauf von laufenden gesetzlichen und vertraglichen Verjährungs- 
und Verfallfristen betreffend Ansprüche aus dem Dienstverhältnis, die am 
16. März 2020 laufen oder nach diesem Tag zu laufen beginnen, wird bis 
30. April 2020 gehemmt. Dauert die COVID-19 Krisensituation über diesen 
Termin hinaus an, so hat die Landesregierung durch Verordnung den 
festgesetzten Endtermin 30. April 2020 zu verlängern, nicht jedoch über den 
31. Dezember 2020 hinaus. 

29. Übergangsbestimmung zur GVBG-Novelle LGBl. Nr. XX/XXXX 
 
Vertragsbedienstete des Dienstzweiges Nr. 12 (Kindergartenhilfsdienst) der 
Anlage 1 zur GBDO sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 mit Nachtrag zum 
Dienstvertrag gemäß § 18a Abs. 1 lit. b in die nächsthöhere 
Entlohnungsgruppe (Leistungsentlohnungsgruppe) höherzureihen, sofern eine 
derartige Höherreihung vor dem 1. Jänner 2025 noch nicht erfolgt ist. Eine 
Änderung des Dienstzweiges tritt durch diese Höherreihung nicht ein. 
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Entwurf einer Änderung des NÖ Gemeinde-Personalvertretungsgesetzes, LGBl. 2002 
(Gemeinde-Dienstrechtsreformgesetz 2023) 

 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 19 Abs. 6: § 19 Abs. 6: 

 
(6) Dem freigestellten Personalvertreter gebührt als laufender Bezug der 
Dienstbezug nach § 4 Abs. 7 NÖ GBGO bzw. Monatsbezug nach § 7 Abs. 2 
NÖ GVBG, beide Gesetze in der jeweiligen Fassung, und die 
Nebengebühren. Die Nebengebühren müssen im Durchschnitt der 
Nebengebühren der letzten 12 Monate vor der (ersten) Dienstfreistellung 
ermittelt werden. Dabei wirkt eine Verminderung der vor der Dienstfreistellung 
bezogenen Nebengebühren durch Dienstverhinderung oder Sonderurlaub 
eine diesen Zeiträumen entsprechende Verlängerung des 
Ermittlungszeitraumes. Die so ermittelten Nebengebühren erhöhen sich im 
selben Ausmaß und zum selben Zeitpunkt wie dies im § 42 Abs. 4 NÖ GBDO 
bzw. im § 20 Abs. 1 NÖ GVBG vorgesehen ist. Eine Neufestsetzung der 
Summe der Nebengebühren muß auch dann erfolgen, wenn sich die 
Bemessungsgrundlage der vor der Dienstfreistellung bezogenen 
Nebengebühren oder die Nebengebühren selbst der Höhe nach verändert 
hätten. 

 
(6) Dem freigestellten Personalvertreter gebührt als laufender Bezug der 
Monatsbezug nach § 63 Abs. 2 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025, 
LGBl. Nr. XX/XXXX, (im Folgenden: NÖ GBedG 2025) bzw. allenfalls der 
Dienstbezug nach § 4 Abs. 7 NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976, 
LGBl. 2440, oder Monatsbezug nach § 7 Abs. 2 oder § 46f Abs. 2 NÖ 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, LGBl. 2420, und die 
Nebengebühren. Die Nebengebühren müssen im Durchschnitt der 
Nebengebühren der letzten 12 Monate vor der (ersten) Dienstfreistellung 
ermittelt werden. Dabei bewirkt eine Verminderung der vor der 
Dienstfreistellung bezogenen Nebengebühren durch Dienstverhinderung oder 
Sonderurlaub eine diesen Zeiträumen entsprechende Verlängerung des 
Ermittlungszeitraumes. Die so ermittelten Nebengebühren erhöhen sich im 
selben Ausmaß und zum selben Zeitpunkt wie dies im § 78 Abs. 6 NÖ GBedG 
2025 bzw. in § 42 Abs. 4 NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976, LGBl. 
2400, vorgesehen ist. Eine Neufestsetzung der Summe der Nebengebühren 
muss auch dann erfolgen, wenn sich die Bemessungsgrundlage der vor der 
Dienstfreistellung bezogenen Nebengebühren oder die Nebengebühren selbst 
der Höhe nach verändert hätten. 
 

§ 37 Abs. 3: § 37 Abs. 3: 

  
(3) § 19 Abs. 6 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX tritt 
am 1. Jänner 2025 in Kraft. 
 

 

 


